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Nationale Kapitalanlagengarantien als Instrumente zur Förderung von Direktinvestitionen

1. Einführung

1.1. Die Verschuldungskrise der Entwicklungsländer

Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Existenz der Verschuldungskrise der Entwick-

lungsländer, die sich trotz vielfältiger Lösungsansätze1 in noch immer steigenden Gesamt-

verbindlichkeiten der Staaten der Dritten Welt manifestiert. Die Verbindlichkeiten der

Entwicklungsländer beliefen sich Ende 1987 auf über 1,25 Billionen US-$. Nach Angaben

der Weltbank sind die Auszahlungen von neuen langfristigen Krediten im Vergleich zu

Ende 1986 von 85,7 auf 90,0 Milliarden US-$ gestiegen; etwa im gleichen Umfang haben

sich die Rückzahlungen von 60,8 auf 64,0 Milliarden US-$ entwickelt, so daß ein Netto-

zufluß von rund 26 Milliarden US-$ verblieben ist. Die Zinszahlungen beliefen sich auf 55

Milliarden US-$2.

In diesem Zusammenhang wird von Seiten der Weltbank und anderer maßgeblicher Insti-

tutionen sowie der Entwicklungsländer immer wieder die Notwendigkeit der Erhöhung der

privaten Käpitalzufuhr, insbesondere der Steigerung der Direktinvestitionsströme in die

Länder der Dritten Welt betont. In diesem Beitrag soll die Rolle der nationalen Kapitalan-

lagengarantien3 als Instrumente zur Förderung von Direktinvestitionen beleuchtet werden.

1 Vgl. insoweit im Rahmen dieser Serie zuletzt Ebenroth, CT. (1987); Berger, W. (1987);
2 Quelle: Weltbank in FAZ vom 20. Jan. 1988, S. 12.
3 Strenggenommen bezeichnet der Begriff "Garantie" eine 100 %ige Deckung des Wertes
einer Investition, während der Begriff "Versicherung" auch eine prozentuale Deckung der
Kapitalanlage mit einschließt. Gleichwohl werden in dieser Untersuchung, im Einklang
mit der Literatur, die beiden Begriffe in Hinblick auf die nationalen Agenturen synonym
verwendet.
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1.2. Wege aus der Krise durch mehr Kooperation zwischen Industriestaaten und Entwick-

lungsländern

1.2.1. Die Forderung nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung

Seit ca. 20 Jahren wird zwischen den Industrie- und Entwicklungsländern ein Dialog ge-

führt mit dem Ziel, die internationalen Wirtschaftsbeziehungen in Richtung auf mehr In-

tegration der Entwicklungsländer weiterzuentwickeln und die Formen der Nord-Süd-Zu-

sammenarbeit festzulegen. Forum für diese Gespräche sind neben Institutionen wie Welt-

bank und IWF v.a. die im 4-Jahres-Rhythmus stattfindenden UNCTAD-Tagungen. Seit

UNCTAD III ist die Forderung nach einer "Neuen Weltwirtschaftsordnung" (NWWO) zen-

trales Thema im Nord-Süd-Dialog. Dieser Dialog mündete 1974 in der Verabschiedung

zweier Resolutionen durch die UN-Generalversammlung (gegen die Stimmen von USA,

GB, BRD, etc.), der "Erklärung über die Errichtung einer neuen Weltwirtschaftsordnung"4

und der "Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten".5

Hinter diesen beiden UN-Erklärungen stehen eine Vielzahl von Einzelforderungen aus den

Bereichen Politik, Handel und Wirtschaft, Rohstoffe, Industrialisierung, Energie und

Technik, Dienstleistungen, Landwirtschaft, Währung und Finanzen sowie Entwicklungs-

hilfe6 . Diese Forderungen waren für viele Industrieländer nicht annehmbar, führten je-

doch dazu, daß sich auf Seiten der Industrieländer die Erkenntnis durchsetzte, daß durch

eine Weiterentwicklung und Verbesserung der bestehenden Wirtschaftsordnung den Ent-

wicklungsländer eine gewisse Vorzugsstellung eingeräumt werden muß.7

Unter dem Eindruck der Tilgungsverweigerung Mexikos im August 1982 und eines dro-

henden Zusammenbruchs des Weltfinanzsystems zeigen die Entwicklungsländer seit der

Konferenz der Blockfreien im Februar 1983 in Neu Dehli nach einer zwischenzeitlich eher

konfrontativen Phase Bereitschaft, unrealistische Forderungen aufzugeben und vordring-

liche Problemfelder wie den internationalen Handel, den Technologietransfer und die pri-

vate und staatliche Kapitalzufuhr gesondert zu diskutieren.8

4 UN-Res. 3201 (SVI) vom 1. Mai 1974
5 UN-Res. 3281 (XXIX) vom 12. Dez. 1974; vgl. auch Leben, C. (1986), S. 915.
6 Vgl. ausführliche Aufzählung in: AA/BMZ (1983), S. 51 f.
7 Endres, D. (1986), S. 13.
8 Siehe Herlt, R. (1986), S. 161; Endres, D. (1986), S.13.
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1.2.2. Einzelforderungen der Entwicklungsländer

Nach mehreren Jahren erfolgreichen Krisenmanagements mit Feuerwehraktionen zur Ab-

wendung der Zahlungsunfähigkeit überschuldeter Länder und nachfolgenden kurz- und

mittelfristigen Umschuldungsprogrammen wurde evident, daß nur eine mittel- bis lang-

fristige Strategie die Schuldenkrise mildern kann. Im Rahmen der Diskussionen, ob dabei

dem "mainstream approach" (Anpassung und Finanzierung) oder der Strategie eines "con-

cessional debt relief1 (Teilweiser Schuldenerlaß und Zinssenkungen) der Vorzug zu geben

sei,9 brachten die Entwicklungsländer wieder verstärkt ihre grundsätzlichen Änderungs-

vorschläge für eine Umstrukturierung der Weltwirtschaft vor.

Neben der Forderung nach einer Erhöhung des Anteils der Entwicklungsländer am Weltin-

dustrieprodukt (Öffnung der Märkte, d. h. v. a. Abbau des Protektionsmus, Stabilisierung

der Rohstoffpreise, Zollsenkungen und nicht-tarifäre Handelspräferenzen, etc.), nach einer

größeren Bereitschaft der Industriestaaten zur Entwicklungshilfe (bilateral und multilateral)

sowie nach einer Steigerung des Technologietransfers ( Weitergabe 'angepaßter' Technolo-

gie zu Vorzugsbedingungen, verstärkte Förderung einheimischer Forschungsanstrengungen)

ist insbesondere die Forderung nach einer vermehrten Zufuhr von Privatkapital in den Vor-

dergrund gerückt.10

Die Zufuhr von privatem Auslandskapital kann sowohl in der Form von Direktinvestitio-

nen als auch in der Form von Portfolioanlagen und kommerziellen Krediten erfolgen.

9 Vgl. zu den einzelnen Plänen, Strategien und Mechanismen exemplarisch: Buchheit, L.
(1987); Cline, W. (1987); Herlt, R. (1986); Sachs, J. (1986);
10 Vgl. Endres, D. (1986), S. 19 ff.
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Möglichkeiten privater Unternehmenstätigkeit

in Entwicklungsländern

Handelsbeziehungen

(Exporte)

unternehmerische Kooperation

ohne Kapitalbeteiligung

(Lizenz-, Management- und

sonst.techn. und kaufmänni-

Dienstleistungsvertrage)

Kapitaltransfer

durch

Betei1igungs-

erwerb

durch

Kredit-

vergäbe

-{• Di rektgeschäfte ^

in
V
-orm von

Portfolio-

investitionen

häf
f

1
in Form von

Direkt-

investitionen

(Betriebsstätte,

Personengesel 1schaft,

Kapitalgesel1schaft)

(Schaubild nach Endres, Direktinvestitionen in Entwicklungsländern, München 1986]

Direktgeschäfte 95 % (davon 61% Exporte) •

Direktinvestitionen 5 %

(Die Zahlen beziehen sich auf bloße Anzahl der Geschäftsbeziehungen deutscher Unter-

nehmen mit Entwicklungsländern; Befragung von König/Peters, Göttingen 1986)
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Unter Direktinvestitionen sind nach der Definition der Deutschen Bundesbank alle Kapi-

talzuführungen zu einem ausländischen Unternehmen zu verstehen, die von dem ausländi-

schen Investor mit der Absicht vorgenommen werden, unmittelbaren Einfluß auf die Ge-

schäftstätigkeit des kapitalaufnehmenden Unternehmens zu gewinnen oder einem Unter-

nehmen, an dem der Investor bereits maßgeblich beteiligt ist, langfristig neue Mittel zu-

zuführen. Ein unmittelbarer Einfluß auf die Geschäftstätigkeit wird dabei bei einer Betei-

ligung von mindestens 25 % angenommen.11 Direktinvestitionen unterscheiden sich durch

ihre nachhaltige unternehmerische Einflußmöglichkeit von Portfoliobeteiligungen (Anlagen

in ausländischen Wertpapieren, Finanzierungsgesellschaften, etc.) und reinen Finanzie-

rungskrediten, für die hauptsächlich die im Ausland erzielte Rendite und die Sicherheit

der Anlage als Transaktionsmotiv anzusehen sind.

1.2.3. Direktinvestitionen als Entwicklungsbeitrag

Der entwicklungspolitische Stellenwert von Direktinvestitionen in Entwicklungsländern

wird seit langem außerordentlich kontrovers diskutiert. Im einzelnen haben ausländische

Direktinvestitionen vielfältige Auswirkungen auf Entwicklungsländer, sowohl positiver als

auch negativer Natur.

In jüngerer Zeit sind die vorwiegend ideologischen Polarisierungen vermehrt zugunsten

empirischer Untersuchungen zurückgetreten, die schließlich eine Annäherung der Stand-

punkte brachten. In der nachfolgenden Zusammenstellung sind einige der wichtigsten Vor-

und Nachteile von Direktinvestitionen, wie sie sich als Ergebnis verschiedener Unter-

suchungen12 darstellen, aufgeführt:

11 Ausführliche methodische Erläuterungen zur Erfassung s. Monatsbericht der Deutschen
Bundesbank, 31. Jg. 4/1979, S. 26 ff. Zur Definintion des IWF, s. Jüttner, H. (1975), S. 40.
12 Vgl. die Untersuchungen von Frank, I. (1980); Kebschull, D./Hebing, W./Kumar,
B./Steinmann, H./Wasner, A./Wilkens, H. (1980); Pausenberger, E. (1980); Schultz,
S./Schumacher, D./Wilkens, H. (1980); Vernon, R. (1977).
Eine ausführliche Darstellung der internen und externen Auswirkungen auf Gaststaaten
findet sich in: OECD (1987), S. 43 ff.
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-Vorteile:

Der entwicklungspolitische Stellenwert von Direktinvestitionen

Nachteile:

- Durch den mit dem Kapital-

transfer verbundenen Devisen-

zufluß tritt eine Verbesserung

der Zahlungsbilanzstrukturen

des ELes ein.

- Starke Einmischung der ausländischen

Kapitalgeber in nationale Angelegen-

heiten (zB ITT in Chile 1974).

- Verknüpfung mit Transfer von

technischem und kaufmännischen

Know how.

- Durch Verfolgung profitorientierter

Geschäftsziele kommt es im EL zu neg.

Entwicklungseffekten (zB lokaler Kon-

kurrenz wird Existenzgrundlage

entzogen; Zahlungsbilanzwirkungen

werden durch gegenläufige Devisen-

ströme, wie zB Zinsen, Lizenzgebühren,

Gewinntransfer etc. kompensiert; Kapi-

talentzug für einheimische Wirtschaft

durch Finanzierung aus lokalen Quellen,

Vernachlässigung der Bedürfnisse der

Bevölkerungsmehrheit).

- Schaffung von Arbeitsplätzen,

direkt und indirekt (durch Ver-

flechtung mit vor- und nachge-

lagerten Produktionsstufen).

- Ausbeutung der Reichtümer (Rohstoff-

vorkommen und Arbeitskräfte) ohne an-

gemessene Entschädigung.

- Verbesserung der Infra-

struktur durch Sozialleistun-

gen sowie durch Steuern und

Abgaben.

- Unzureichende örtliche Reinvestition

von Gewinnen.

- Bessere Marktversorgung

und Diversifizierung der Pro-

dukte sowie Erhöhung der

Wertschöpfung,

- Hohe betriebswirtschaftliche Profite

stehen durch Manipulation der Verrech-

nungspreise geringe volkswirtschaftli-

che Erträge gegenüber.
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Obwohl alle diese Punkte nach zwei Seiten auslegbar erscheinen, überwiegen die positiven

Wirkungen im Gastland nach nahezu einhelliger Ansicht von Entwicklungsländern und In-

dustrieländern.13 Unbestritten haben sie gegenüber kommerziellen Bankdarlehen und Ex-

portkrediten den Vorteil, daß sie den Schuldendienst der Entwicklungsländer nicht weiter

erhöhen.14 Als Folge dieser Erkenntnis versuchen mittlerweile zahlreiche Länder der Drit-

ten Welt dirigistische Einengungen der Auslandsinvestitionen zu beseitigen und so das

schlechte Investitionsklima zu verbessern (Stichwort: Konditionenwettbewerb um investi-

tionswillige Unternehmen).15

1.2.4. Volumen und Entwicklung der Direktinvestitionsströme

Im Folgenden sollen einige Übersichten der Veranschaulichung des relativ geringen Anteils

von Direktinvestitionen an den Gesamtkapitalströmen der OECD-Staaten bzw. der Bun-

desrepublik Deutschland dienen. Außerdem wird aus den Tabellen 2 und 3 die geographi-

sche Zuordnung der jeweiligen Direktinvestitionen sichtbar.

13 OECD (1983), S. 8; Kebschull, D./Hebing, W./Kumar, B./Steinmann, H./Wasner,
A./Wilkens, H. (1980), S. 149 ff.; Seifert, H. (1981), S. 99 ff.
Vgl. zur wirtschaftlichen Bedeutung von ausländischen Direktinvestitionen für kapitalex-
portierende Staaten: OECD (1987), S. 48 ff.; Krist, H. (1987) mwN; Moritz, P. (1980).
14 Vgl. u.a. Petersmann, H.-G. (1986), S. 759; Im Einzelnen zu den Vorteilen von Di-
rektinvestitionen Weltbank (1985), S. 64; Voss, J. (1987), S. 7 f..
15 Siehe hierzu u.a. OECD (1983), S. 14; Kühn, J. (1985), S. 242; Endres, D. (1986), S. 26.
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Zusammensetzung der Kapital ströme in Entwicklungsländer

Öffentliche Entwicklungs-

zusammenarbeit

davon:-bi 1 ateral

-mult i lateral

Private Entwicklungshilfe

Öffentl. oder öffent l ich

garantierte Exportkredite

Bankdarlehen, Anleihen,

Kapitalanlagen

Di rekti nvesti t i onen

Summe

1983

Mrd.$ ]

33.80

26.23

7.57

2.34

19.82

54.503

7.80

118.26

0 /2h

35.9

27.8

8.0

2.5

21.0

32.3

8.3

100.0

1984

Mrd.S1

35.75

27.35

8.40

2.50

20.00

24.503

9.50

92.25

a/Z
10

41.9

32.0

9.9

2.9

23.5

20.5

11.2

100.0

1990

IBRD-Projektion

%

33.8

-

14.4

35.1

16.7

100.0

1) Milliarden US-Dollar zu Preisen und Wechselkursen von 1983
2) Langfristige Kapital ströme 3) Einschließlich "rescheduled short-term debt'

Quelle: Zahlenmaterial aus OECD, Twenty-five years of development-cooperation -

a review; 1985 report.

Tabelle: Stern
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Tab. 2:

Deutsche Direktinvestitionen im Ausland D 10

&S$SS$$S$S$$S$SSS$S$$S$SS^

Bestand nach Ländergruppen
Mrd.DM
1 4 0

12 0 -

1 0 0 -

•«Sonstige Länder
•«OPEC-Länder

•* Entwicklungsländer

Westliche Industrieländer"

1 6 0

1 U 0

1 2 0

1 0 0

8 0

6 0

U 0

2 0

0

Deutsche Direktinvestitionen im Ausland German Direct Investment Abroad

Land/Ländergruppe

Insgesamt)

Bestand

dar.: Westliche Industrieländer
Entwicklungsländer1

OPEC-Länder

- U S A

- Frankreich

- Schweiz

- Belgien/Luxemburg

- Spanien (incl. Kan. Inseln)

- Brasilien

- Kanada

- Niederlande

- Großbritannien

- Italien

- Osterreich

- Mexiko

Mill

48

36
7
1

6

4

3

4

2

4

1

4

1

1

2

nach

31.

. DM

377

013
713
856

577

743

215

790

173

559

823

039

362

279

161

234

Ländergruppen

Dez. 76

Anteile %

100

74,4
15,9
3,8

13,6

9,8

6,6

9,9

4,5

9,4

3,8

8,3

2,8

2,6

4,5

0,5

und

Mill

84

65
12
2

18

8

4

8

3

5

2

4

3

2

3

1

Landern

31. Dez

. DM

485

182
789
215

260

721

649

163

282

627

316

726

309

561

043

322

. 80

Anteile %

100

77,2
15,1
2,6

21,6

10,3

5,5

9,7

3,9

6,7

2,7

5,6

3,9

3,0

3,6

1,6

31

Mill.

147

119
18

44

11

6

11

4

8

4

7

7

5

4

. Dez

DM

794

021
983
445

798

711

73O

981

9 31

180

719

205

059

522

569

987

85

Anteile %

100

80,5

12,8 5
1,7

30,3

7,9

4,6

8,1

3,3

5,5

3,2

4,9

4,8

3,7

3,1

0,7

Quelle: i fo - Spiegel der Wirtschaft 1987/1988
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24.5 Direktinvestitionen

24.5.2 Unmittelbare und mittelbare deutsche Direktinvestitionen im Ausland

Mill. DM

Anlageland

Stand am Jahresende

1981 1982 1983 1984 1985

darunter Wirtschaftszweig des ausländischen Investitionsobjekts

Chemische
Industrie

Maschinen-
bau

Elektro-
technik Handel Kredit-

institute

Beteili-
gungsgesell-
schaften und

sonstige
Vermögens-
verwaltung

Industrialisierte westliche Länder

EG-Länder')
Belgien
Dänemark
Frankreich
Griechenland
Großbritannien und Nordiriand
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande

Übrige europäische Länder
darunter:

Norwegen
Österreich
Portugal
Schweden
Schweiz
Spanien
Kanarische Inseln
Türkei

Außereuropäische industrialisierte
Länder

darunter:
Australien
Japan
Kanada
Südafrika
Vereinigte Staaten

Entwicklungsländer1)

78 086

30 404
3 287

752
8 701
524

3 813
473

2 897
5 126

4 831

14718

342
3 429
379
675

5 390
3 843
195
194

32 964

1 291
1 296

2 752
1 861

25 721

15 324

82 972

32 086
3 700
713

8 668
651

4 348
529

2 891

5 760
4 826

14 323

391

3433
351
610

5 334
3 439
221
251

3*6 563

1 386
1 369
3 284

2 095
28 380

16119

95 426 114 457 4 ^ 1 1 9 021

34 696
3 687

782
8 940
548

5 141
572

3 617
5 877

5 532

15 913

461
3 753

392
630

6 016
3 836
230
273

44 817

1 601
1 749
4 015
2 484

34 906

16 884

41 868

4 255
813

10137
539

5 755
546

5 706
7 088
7 029

17 888

580
4 100

457
701

6 557
4 580

247
328

54 701

1 956
1 955
4 893
2035

43 785

20 855

45 436

4 781
869

11 711
535

7 059
554

5 522
7 200
7 205

18731

662
4 569
452
765

6 730
4 720

211
303

54 854

1 909

2 166
4719
1 181

44 798

21 009

6 547

1 778
135

1 709

72
1 098

• 2 )

610

• 2 )

1 048

2 382

396
41
42

239
1 531

111

12 080

353
601
357
167

10591

3 423

4810

1 575
50
69

693
•!)

320
45

247

• ! )

129

793

3
206
63

21
294
201

2 442

9 011

2 325
341

31
478
63

402
116
588
14

292

2 221

171
582
137
123
428
653

•
2

)

4 465

28 256

12 859
1 005

461
5 065

163
2 638

58
1 929

57
1 483

4 336

114
1 274

114
429

1 713
568

4
9

11 061

7 085

5 701
68

385

•
2

)

4 277
156

661

533
111

723

7 649

2 893
18
10

202
• 2 )

75
•

2
)

611
217

1 753

750

646

4 006

70
99

118
115

2 040

1 312

133
74

128
114

4 016

1 906

637
1 127

875
190

8 165

1 280

2)
83

•
2

)

533

1 964

118
—

335
7

3 546

331

in Afrika
dar. Ägypten

in Amerika
darunter:

Argentinien
Brasilien
Mexiko

in Asien und Ozeanien .
darunter:

Hongkong
Indien
Singapur

OPEC-Länder

darunter:

Algerien

Iran

Libyen

Nigeria

Venezuela

Staatshandelsländer

Regional nicht aufteilbar5)

Insgesamt . . .

1 113
441

12143

1 004
6 930
1 654

2 068

374

244

750

3 013

388

422

198

1 110

267

22

5 473

101 918

1 298

695

12 594

1 194
7 991

635

2 227

435
281
825

3 269

408

409

258

1 285

205

25

6 849

109 234

1 480

908

12839

1 418
7 326
903

2 565

444

320

921

3 707

381

374

271

1 492

201

34

7 446

123 497

1 644

1 041

16152

1 757
8 688
1 135

3 059

536

358
1 017

4 179

1 537

855

14 504

1 606
180
987

2 942

586
354
953

67
• 2 )

486

462

313

1 610

217

46

6 068

272
67

262

706

169

407^110

W235

145 605 147 794

2 988

463
1 679
425

364

116

280

24

24

85

5

24 717

1 154

32

1 567

155
957

33

91

•
2

)

55
25

191
1 192

130

307

13
51

121

• 2 )

• 2 )

• 2 )

2 )

• 2 )

6 157 11 019

171
r

655

33
213

15

454

165
7

163

190

-1«)

• 2 )

106

19

29 732

1 024

• ! )

• 2 )

940

300

• 2 )

542

9 057

204

• 2 )

81
10

7 980

1) Ohne Portugal und Spanien, die seit 1 . 1 . 1 9 8 6 Vol lmi tg l ied der EG sind.
2) Aus Gründen der Geheimhal tung von Einzelangaben nicht verö f fent l ich t , aber in den Summen

enthalten.
J) Ohne europäische Entwickiungsländer, OPEC-Länder und Staatshandelsländer.

*) Bei negativen Beträgen übersteigen die ausgewiesenen Verluste das eingesetzte Kapital.
5) Kredite der abhängigen Holdinggesellschaften an andere ausländische verbundene Unter-

nehmen.

Quelle: Statistisches Jahrbuch 1987
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Tab,4:

24.4 Leistungen der Bundesrepublik Deutschland an Entwicklungsländer*) und multilaterale Stellen
Die Angaben werden vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit nach einem
Schema der OECD/DAC (Development Assistance Committee) zusammengestellt. Sie sind,
da sie teilweise auf anderen Unterlagen beruhen, mit den Angaben in der Zahlungsbilanz nicht
voll vergleichbar. Einerseits sind in der Zahlungsbilanz auch Leistungen enthalten, die nach den

OECD/DAC-Richt!inien nicht berücksichtigt werden. Andererseits sind bestimmte in der DAC-
Statistik zu erfassende Leistungen nach den Konzepten der Zahlungsbilanzstatistik nicht auf-
zunehmen.

24.4.1 Nettoleistungen insgesamt

Mill. DM

Gegenstand der Nachweisung
1950
bis

1979
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Öffentliche Leistungen

Öffentliche Entwickiungszusammenarbeit1)

Bilateral2)

Zuschüsse

Technische Zusammenarbeit3)

Sonstige Zuschüsse4)

Kredite und sonstige Kapitaileistungen

Multilateral6)

Zuschüsse an

die vereinten Nationen

die Europäischen Gemeinschaften7)

sonstige Einrichtungen

Kapitalanteile / Subskriptionen an

der Weltbankgruppe3)

regionalen Entwicklungsbanken

Kredite

Sonstige öffentliche Leistungen*)

Bilateral2) *?

Kredite der Kreditanstalt für Wiederaufbau

Refinanzierungen des Bundesministeriums der
Finanzen

Darlehen der deutschen Gesellschaft für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit

Multilateral10)

Private Leistungen

Private Entwicklungshi l fe1 1)

Private Leistungen zu mark tüb l ichen Bedingungen . . . .

Bilateral1)

D i rek t invest i t ionen

65 750

57 359

42 249

20 897

13 858

7 039

21 352

15110

2 291

5 211

476

" 5 647

1 101

.384

8 391

5 655

4 000

1 477

178

2736

85 086

4 766

80 320

66 697

7 620

6 476

4 219

4 098

1 799

2 299*)

>21>)

2 257

292

849

23

946

134

13

1 144

1 149

344

760

8 704

7 192

5 074

3 050

1 986

1 064

2 024

2118

307

987

27

680

.112

5

1.512

1 512

695

756

8 970

7 654

5 502

3 227

2114

1 113

2 275

2152

358

915

89

716

77

- 3

1 316

1 362

1 462

-118

45

-5

11 688

764

10924

8 462

2 867 H*S.
2 567

300

3 073

2 522

61

-

9 580

839

8 741

7 958

3 056 17%
2 806

250
2 797

2 105

18

- 46

7 932

949

6 983

6 074

•2411

2 341

70

3 235

428

9 657

8 116

5 368

3 252

2 130

1 122

2 116

2 748

360

992

52

1 075

280

-11

1 541

1 523

1 078

400

45

18

8 247

947

7 300

6 244

10 747

7916

5 315

3 569

2 496

1 073

1 746

2 601

382

1 210

71

660

287

- 9

2 831

2859

1 146

1 692

21

-28

7 769

1 088

6 681

5 722

11

8

5
4

356

657

826
198

2 576

1
1
622
628

2831

387

1 185

36

955

281

-'13

2 699

2 731

798

1 894

39

- 32

5 561

1 247

4 314

3 194

10 782

8 317

5 736

3 905

2 671

1 234

1 831

2 581

381

1 023

67

914

210

- 14

2 465

2 474

789

1 641

44

- 9

6 345

1 183

5 162

4 141

2 154 ll"/j, 2 009//?, -422 -?,3% 892
Neuanlagen

Reinvestierte Gewinne

Wertpapierinvestitionen. Kredite und Kapitalanlagen

Private Exportkredite

Multilateral11)

Insgesamt . . .

45 637

21 060

13 623

150 836

2 462

19 308

783

18284

909

16 902

2 124

30

4 174

-84

1 056

17 904

1 939

70

2 358

1 355

959

18516

-572

150

2 926

690

1 120

16917

1 394

-502

2 105

1 144

1 021

17 127

*) Nach dem Länderverzeichnis des Development Assistance Committee (DAC) bei der OECD.
') Leistungen an Entwicklungsländer und multilaterale Einrichtungen, die von öffentlichen Stellen

oder von deren ausführenden Organen gewährt werden, wobei jede Transaktion folgende
Bedingungen zu erfüllen hat:
- sie muß in erster Linie der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und der Hebung

des Lebensstandards in den Entwicklungsländern dienen.
- sie muß zu vergünstigten finanziellen Bedingungen erbracht werden, d. h. ihr Zuschuß-

element muß mindestens 25% betragen.
) Leistungen, die unmittelbar an ein Entwicklungsland oder an einen regionalen Zusammen-

schluß von Entwicklungsländern erbracht werden.
3) Unter technischer Zusammenarbeit ist zu verstehen: Leistungen für Studenten, Praktikanten,

Fachkräfte und Entwicklungshelfer; die Lieferung von Ausrüstungen und Material für For-
schungs-, Aus bildungs- und Demonstrationszwecke: sonstige Zusammenarbeit wie technische
Unterstützung und Beratungsdienste auf vertraglicher Basis.

') Vor allem Zuschüsse im Rahmen finanzieller Zusammenarbeit sowie für Nahrungsmittelhilfe,
Verwaltungskosten und humanitäre Hilfe.

s) Infolge Schuldenerlasses an Least Developed Countries (LLDC) Umbuchung früher gewähr-
ter Kredite auf Zuschüsse und Gegenbuchung bei Krediten als Rückzahlung in Höhe von
rd. 1.5 Mrd. DM.

b) Leistungen, die über die auf dem Entwicklungssektor tätigen internationalen Organisationen
(z. B. Weltbank, U N , EG) erbracht werden.

7) Überwiegend Zuschüsse an den Europäischen Entwicklungsfonds sowie Nahrungsmittelhilfe
im Rahmen des Welternährungsprogramms.

8) Weltbank, Internationale Finanzkooperation und Internationale Entwicklungsorganisation.
' ) Alle öffentlichen Leistungen, die eine der Bedingungen von Official Development Assistance

(ODA) nicht erfüllen.
10) Erwerb der von internationalen Organisationen emittierten Wertpapiere durch öffentliche

Stellen (z. B. durch die Deutsche Bundesbank) sowie Gewährung von Krediten.
n ) Zuschüsse nichtstaatlicher Organisationen (z. B. Kirchen, Stiftungen, Verbände) aus Eigen-

mitteln und Spenden an Entwicklungsländer.
u ) Emissionen von Schuldtiteln multilateraler Finanzierungsinstitutionen am deutschen Kapital-

markt sowie Kreditaufnahmen bei deutschen Banken.

Quelle: Statistisches Jahrbuch 1987
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Wie die Übersichten zeigen, blieben die deutschen Direktinvestitionen in den letzten Jah-

ren trotz ihrer überwiegend positiven Beurteilung gegenüber den anderen langfristigen

Kapitalanlagen, insbesondere gegenüber den Krediten, zurück. Zudem ist festzustellen,

daß in den Jahren von 1981 bis 1985 die Steigerungsrate der Direktinvestitionen in Ent-

wicklungsländer (23 %) gegenüber derjenigen weltweit (46 %) deutlich zurückgeblieben

ist.16 Ende 1985 war sogar ein Nettoabfluß von Direktinvestitionen aus Entwicklungslän-

dern nach der Bundesrepublik Deutschland festzustellen.17 Diese Entwicklung in Deutsch-

land besteht dabei nicht isoliert, sondern spiegelt einen weltweiten Trend wider.18

Um der Frage nachzugehen, warum die Entwicklung der Direktinvestitionen in der jün-

geren Vergangenheit derart unbefriedigend verlaufen ist, soll zunächst die konkrete In-

vestitionsentscheidung des ausländischen Investors näher betrachtet werden.

16 Siehe Tabelle 3.
17 Siehe Tabelle 4.
18 Vgl. OECD (1987), S. 27 ff.
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2. Die Kapitalanlagenversicherung als Instrument zur Förderung von Auslandsinvestitionen

2.1. Entscheidungskriterien für Direktinvestitionen

Für die Wahl eines Investitionsstandortes sind bei Privatunternehmen legitimerweise aus-

schließlich ökonomische Überlegungen ausschlaggebend.19 Da die Mittel für Neuinvestitio-

nen meist knapp sind, müssen die Pläne, in einem Entwicklungsland zu investieren, mit

Projekten in anderen Industrieländern und Vorhaben im Heimatland des Investors kon-

kurrieren. In dieser Wettbewerbssituation können die Entwicklungsländer eine Anzahl von

Standortvorteilen aufweisen, die dem Investor höhere Erträge und/oder eine Aufwandsre-

duzierung in Aussicht stellen.20 Demgegenüber werden die existierenden Standortanreize,

insbesondere bei kleineren, weniger erfahrenen Unternehmen häufig durch wirtschaftliche

und politische Risiken ausgeglichen oder sogar überkompensiert?1

A b b . 2'. Übersicht über die wesentlichen Entscheidungskriterien für Auslandsinvestitionen
(entnommen aus dem .Leitfaden Auslandsinvestitionen', S. 16, der vom IPA-lnstitut in Stuttgart im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Baden-

Württemberg erstellt wurde)

Zielsetzung für Auslandsinvestitionen

1. Ausbau von Marktpositionen durch Ge-
winnung zusätzlicher Märkte

2. Unabhängigkeit von der konjunkturel-
len und strukturellen Entwicklung des
Inlandsmarktes, d. h. Risikoausgleich

3. Schaffung von Wettbewerbsvorteilen
durch Angriff auf ausländische Konkur-
renten in deren eigenen Binnenmärkten

4. Umsatzsteigerung und damit bessere
Auslastung der Produktionskapazitäten
und Ausnützung von Kostendegressio-
nen

5. Ausnutzung der komparativen Kosten-
vorteile

6. Exportforderung für Produkte der Muttergesellschaft
7. Sicherung der Rohstoff- und Energieversorgung
8. Ausschaltung von Wechselkursrisiken

Evtl. Hinderungsgrür

im Inland begründet

— Mangel an qualifizierten Arbeitskräften
- Unterkapitalisierung
— Schwierigkeiten bei den Konditionen

der Finanzierung
— Vergleichsweise geringe Größe der

deutschen Unternehmung
— Wechselkurs DM (nicht tangiert:

Renditerechnungen)
— Steuerliche Hemmnisse
— Unzureichende Informationen

der Unternehmen
- Politische und psychologische Hemmnis:

z. B. zweimalige Enteignung von
deutschem Auslandsvermögen

— geringe Risikobereitschaft
- zu hohe Technologie der Produkte

de für Auslandsinvestitionen

e,

im Ausland begründet

— Schwierigkeiten bei der Beschaffung von
qualifizierten Arbeitskräften

— Kapitalknappheit im Ausland und daraus re-
sultierend Beschränkungen

— Begrenzte Aufnahmefähigkeit vieler kleiner
Märkte

- Mangelnde Infrastruktur
— hohe Besteuerung
— Umständliche Bürokratie, zu viele Zollvor-

schriften und umständliche Steuermethoden,
Rechtsunsicherheit

— Beschränkungen für den Einsatz ausländi-
schen Kapitals

— Begrenzung für die Geldkapitalaufnahme
im Gastland

- Beschränkung der Erlösverwendung bzw.
des Erlöstransfers

— Nationale Kontrolle ausländischer Gesell-
schaften

- Enteignung-, Kriegs-, Aufruhr-, Morato-
riums-, Konvertierungs- und Transterrisiken
in Entwicklungsländern

- Re-Exporte

19 Siehe zu den Motiven für Direktinvestitionen u.a. Kayser, G./Kitterer, B./Naujoks,
W./Schwarting, U./Ullrich, K. (1980), S. 42 ff.; Fikentscher, W./ Moritz, P. (1978), S. 28
ff.

2 0 OECD (1983), S. 8.

2 1 Vgl. zu den Fehlern in der Wirtschaftspolitik von Entwicklungsländern: Donges, J.
(1984). Zu den am häufigsten anzutreffenden Reglementierungen in Entwicklungsländern
siehe Endres, D. (1986); Halbach, A./Osterkamp, R./Riedel, J. (1982), S. 63 ff.; Billerbeck,
K./Yasugi, Y. (1979), S. 19; Schulenburg, P. (1978), S. 395 ff;
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Die Übersicht zeigt, daß den ökonomischen Zielsetzungen der Investoren verschiedenartige

Hinderungsgründe sowohl im Inland als auch im Ausland entgegenstehen. Als einer von

vielen Faktoren im Gastland bildet die Gefahr des Eintritts des politischen Risikos durch

Enteignung, Krieg, Aufruhr, Moratorium und Transferbeschränkungen einen nicht unbe-

deutenden Problembereich für den ausländischen Investor. Interessant ist in diesem Zu-

sammenhang, inwieweit die Möglichkeit der Versicherbarkeit dieses Risikos die konkrete

Investitionsentscheidung tatsächlich beeinflußt.

2.2. Einfluß der Versicherbarkeit gegen politische Risiken auf die konkrete Investitions-

entscheidung

Inwieweit die Versicherbarkeit der Auslandsinvestition bei Bildung der konkreten Investi-

tionsentscheidung bzw. Managementstrategie mitbestimmend ist, ist weitgehend umstritten.

Insbesondere in den U.S.A. wurden in den 80er Jahren verschiedene Untersuchungen zu

diesem Thema durchgeführt.22

22 Hier sind v.a. die Untersuchungen von Business International (1971), Council of
Americas (1974) und von Bunn et al. (1978) zu nennen. Vgl. hierzu Shelp, R. (1980);
Mandel, R. (1984), S. 89 ff.
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Tab. 5 a-c:

Einfluß der Versicherungsmöglichkeit gegen politische Risiken auf die

konkrete Investitionsentscheidung

a) Ergebnisse von Umfragen:

Wertung Business Int'1 Council of Ameri- Bunn et al.
1971 1974 1978

Wichtiger Faktor, 45,8 7, 61 ,5 - 82,0 7» 70,0 % kl.F.
Notwendigkeit (RSI: 70,0 7.) (je nach Region) (57,0 % gr.F.)

Wünschenswert 47,6 7o

Nicht wichtig ' 5,9 7> 18,0 - 38.5 % 30,0 7, kl.F.
(je nach Region) (43,0 % gr.F.)

Tabelle: Stern, Konstanz 1988. Quelle: Shelp, 1980; Mandel, 1984.

•fr) Management Strategies of Widest Use

Joint Ventures with Host Firms (most effective)." 68 7«
"Low profile" in Host States 55 7»
Multilateral Financing through International Institutions 49 °L
Risk Insurance 36 7>
In-house Political Risk Units 32 %
Technological Superiority over Host States 28 7,
Diversification of Investments across Areas and Product Lines 19 7o

Quelle: Mandel, 1984

C ) Risks of Greatest Concern
currency devaluation or restriction on currency exchange 85%

delay in repatriation of profits 70%

confiscation of property 64%
civil unrest or violence 55%
economic nationalism 49%

excessive taxation 49%

strict price controls 34%
irregulär change of regime 32%

terrorism 28%
new or i l legit imate regime • • • 26%
loan restrictions 26%
creeping communism or anti-americanism Z3"/*

host treatment of other foreign firms
trends in host State neighbors
production or export restrictions

Opposition from local business 15%
inadequate income distr ibut ion or social mobi l i ty 1 1 %

high unemployment 9 "

human rights violations 9%
new alliances formed -- • 6%

Quelle: Mandel, 1984
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Zwar differieren die Zahlen in den einzelnen Tabellen relativ stark, doch läßt sich erken-

nen, daß die Existenz politischer Risiken große Besorgnis hervorruft und die Frage der

Versicherbarkeit gegen politische Risiken deshalb einen relativ bedeutenden Rang ein-

nimmt. Dies gilt insbesondere für den Energierohstoffsektor, da in diesem Bereich die

Attraktivität des lokalen Absatzmarktes keine Rolle spielt und die Rohstofferschließungs-

bzw. Abbauvorhaben wegen ihrer langen Dauer und ihres hohen Eingriffscharakters be-

sonders anfällig für den Eintritt politischer Risiken sind.23

2.3. Versicherung gegen politische Risiken durch nationale Versicherungsprogramme bzw.

private Investitionsversicherer

Gegen die genannten politischen Risiken bieten nahezu alle kapitalexportierenden Länder

Kapitalanlagengarantien (Stand Ende 1987: 22 Länder) an.24 Daneben existieren verschie-

dene Anbieter auf dem privaten Versicherungsmarkt.

Die nationalen Investitionsversicherungsprogramme zeichnen sich durch einen relativ starren

gesetzlichen Rahmen aus, durch den, entsprechend der politischen Zielrichtung, die Mög-

lichkeiten der Versicherbarkeit von Auslandsinvestitionen in vielfacher Hinsicht be-

schränkt sind.25 Diese Reglementierung betrifft v.a. folgende Bereiche:
0

- Versicherungsfähige Investoren: Hier qualifizieren

meist nur natürliche oder juristische Personen des

Heimatstaates bzw. wird auf die Geschäftstätigkeit im

Heimatstaat Bezug genommen.

- Geographischer Deckungsbereich: In den meisten Fällen

existiert eine Beschränkung auf Entwicklungsländer.

23 Vgl. insoweit die Tabelle 5 a) , 1. Spalte, wo die Befragung von Bus. Int ' l für die R o h -
stoffindustrie (=RSI) einen deutlich höheren Faktor bzgl. der Bejahung der Notwendigkeit
einer Versicherung gegen politische Risiken ausweist.
24 Siehe Länderliste, Anhang I.
25 Vgl. OECD (1983), S. 29 f.
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- Art der gedeckten Investitionen: Keine Vers icherbar-

keit von "Altinvestitionen" und überwiegend keine E i n -

beziehung neuerer Formen der Unternehmenszusammenarbei t

ohne Kapitalbetei l igung.

- Rechtliche Zulassungskriterien: Oft werden bilaterale

Invest i t ionsförderungsabkommen, Genehmigung der Inves t i -

tion durch das Gastland oder eine positive Auswirkung

auf den nationalen Export verlangt.

- Dauer der Garantie: Überwiegend wird eine gewisse

Mindestdauer der Investition (meist 3 Jahre) gefordert .

Nach einer Zusammenstel lung der "International Union of Credit and Investment Insurers"

(Berner Union) betrug die Deckungsquote , d.h. der Prozentsatz der versicherten Investitio-

nen Ende 1981 bei den DAC-Mitgl iedss taaten durchschnit t l ich knapp 10 %, wobei Japan

mit einer Quote von 53 % und Österreich mit 87 % besonders herausragten. 2 6 Der Anteil

der gedeckten Auslandsinvestionen in Entwicklungsländern liegt in Deutschland mit t ler-

weile bei 19,6 % (Ende 1984, incl. Spanien).

Gründe für den geringen Prozentsatz der gedeckten Investi t ionen am Gesamtvolumen sind

zum einen die Tatsache, daß ein Großte i l der Investi t ionen vor Err ichtung der Programme

getätigt wurde , zum anderen bevorzugen viele Investoren "seif insurance" bzw. scheuen sie

die Bürokratie der staatlichen Agenturen .

Neben den nationalen Garant ieagenturen hat sich als "ergänzende Alternative" seit Mitte

der 70er Jahre ein wachsender Mark t von privaten Versicherern, die politische Risiken a b -

sichern, gebildet .2 7 Dabei treten die privaten Agenturen sowohl als Co-Vers icherer als

auch als "Ultima rat io"- Versicherer auf, falls nämlich Deckung durch die nationalen Pro-

gramme nicht möglich ist.28

26 Tabelle veröffentlicht in OECD (1983), S. 33.
27 Vgl. Radcliffe, J. (1986), S. 135; Zu dem gesamten zur Verfügung stehenden
Deckungsspektrum der privaten Gesellschaften s. Paul, D. A . (1987), S. 712.
28 Siehe zur Geschäftstätigkeit der kommerziellen Versicherungsagenturen u.a. Kobrin, S.
(1986); Radcliffe, J. (1986); Brennglass, A . C. (1985); Shelp, R. K. (1980);
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Die Vorteile der kommerziellen Versicherer liegen v.a. in ihrer hohen Flexibilität begrün-

det. Deshalb ist es ihnen möglich genau auf die individuellen Anforderungen des Investors

einzugehen und sozusagen "maßgeschneiderte Policen" zu entwerfen. 2 9 So bestehen z. B.

keine Reglementierungen in geographischer Hinsicht , in Bezug auf den Investor oder h in-

sichtlich politischer und rechtlicher Bindungen. 3 0

Die Nachteile bestehen neben einer relativ kurzen Versicherungsdauer von maximal 3 bis 5

Jahren in einem länderspezifisch unterschiedlichen Grad der "Inkonvertibili tätsdeckung",

da ihnen die Möglichkeit fehlt, blockierte Gelder a n d e r w e i t i g zu verwenden. 3 1 Die

Hauptschwäche der privaten Versicherer liegt jedoch dar in , daß sie lediglich Aufstände,

Terroranschläge, Streiks und innere Unruhen abdecken können, nicht aber das Kr iegsr i -

siko.3 2 Schließlich verlangen die kommerziellen Agenturen durchschnit t l ich höhere Prä-

mien (bis zu 5 % des Höchstbetrages), die sich nicht nur nach einer Risikoanalyse, sondern

auch nach Angebot und Nachfrage r ichten. 3 3 Dennoch ist der Markt seit Mitte der 70er

Jahre ständig gewachsen und hat derzeit ein Prämienvolumen von $ 50 Mio. und einen

versicherten Wert von fast $ 2 Mrd. erreicht (Vergleich 1973: PV $ 2-3 Mio. /vW $ 90 Mio;

Quelle: Radcliffe). Die größten Konzerne auf dem Markt sind derzeit Lloyd's of London

und American International Group (AIG). 3 4

29 Die großen privaten Versicherer passen kontinuierl ich ihr Deckungsspektrum den
Markterfordernissen an. Gegenwärtig ist beispielsweise beabsichtigt u.a. Barter-Geschäfte
und "Debt/equity swaps" gegen politische Risiken zu versichern {Paul, D. A . (1987), S. 713
ff.).
30 Vgl. Wurmstich, J.-D. (1986), S. 132; Brennglass, A . C. (1985), S. 302 ff.;
31 Vgl. Stern, R. (1982), S. 62; Kobrin, S. J. (1986), S. 8;
32 Vgl. Radcliffe, J. (1986), S.135; Loibl, G. (1987), S. 13;
33 Vgl. Radcliffe, J. (1986), S. 136.
34 Vgl. Kobrin, S. J. (1986), S.5 f.; Shelp, R. K. (1980), S.215; Brennglass, A . C. (1985), S.
303 f.
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3. Einzelne nationale Investitionsversicherungsprogramme

Im Folgenden sollen einige der wichtigsten nationalen Systeme vorgestellt bzw. miteinander

verglichen werden. Dabei wird zunächst die Kapitalanlagengarantie der Bundesrepublik

Deutschland etwas ausführlicher dargestellt, während die anderen Programme nur relativ

kurz abgehandelt werden. Ein Vergleich ihrer Merkmale und Konditionen ist anhand einer

detaillierten Übersichtstabelle möglich.35

3.1. Bundesrepublik Deutschland (Treuarbeit AG/Hermes Kreditversicherungs-AG)

3.1.1. Allgemeines

Das Kapitalanlagen-Garantieinstrument der Bundesrepublik Deutschland wurde 1960 ein-

geführt und besteht nunmehr etwa 28 Jahre. Die Bundesrepublik Deutschland war nach

den Vereinigten Staaten und Japan das erste europäische Land, das diesen Weg der För-

derung von Direktinvestitionen in Entwicklungsländern gegangen ist, und wirkte daher

beispielgebend für andere europäische Staaten.36

0

In einem Garant ievertrag mit dem Investor übern immt der Bund die politischen Risiken,

denen die Auslandsinvestit ion ausgesetzt ist .3 7 Das wirtschaftl iche Risiko hingegen, d. h. '

die Unrentabi l i tä t des Unte rnehmens , verbleibt beim Investor. Die Bundesgarantie will

"wirtschaftliche Kalkulat ionsgrundlagen wiederherstellen", indem sie die politischen Ris i -

ken vom Unte rnehmen auf den Bund überträgt; sie will nicht den Investor aus seiner u n -

ternehmerischen Verantwortung befreien.3 8

35 Siehe Schema, Anhang II.
36 OECD (1981), S. 12.
37 Zur Rechtsnatur des Vertrages s. Schallehn, E./Stolzenburg, G., XVIII , S. 2.
38 Grosche, G. (1971), S. 44.
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Mit Eintritt des Garantiefalls, d. h. bei der Realisierung des politischen Risikos im Anla-

geland, hat der Unternehmer einen Anspruch gegen den Bund auf Entschädigungszahlun-

gen. Mit Auszahlung der Entschädigung tritt der Unternehmer seine Ansprüche, die er ge-

gen das Anlageland hat, an den Bund ab (sog. Subrogation); dieser kann sie dann auf zwi-

schenstaatlicher Ebene geltend machen.3 9

Mit Abschluß des Garantievertrags verpflichtet sich der Unternehmer zu Geldleistungen,

um in den Vorteil des Förderungsinstrumentes zu kommen. Diese setzen sich aus einer

einmaligen Bearbeitungsgebühr, die bei Abschluß des Vertrages fällig wird, und einem

laufenden Entgelt, das jährlich berechnet wird, zusammen.4 0

Die Bedeutung der Kapitalanlagengarantie ergibt sich aus der speziellen Situation der

Auslandsinvestition. Zum einen bestehen in zahlreichen Gastländern weniger ausgeprägte

Eigentumsschutzregelungen wie in Deutschland, so daß bei einem hoheitlichen Eingriff

nach der völkerrechtlichen Rechtsauffassung des Anlagestaates eine "prompt, adequate and

effective compensation", wie sie aus der Sicht der westlichen Industriestaaten verlangt

wird, zumeist nicht erreicht werden kann.4 1 Im Verhältnis zwischen Anlageland und Hei-

matstaat des Investors gilt dagegen Völkerrecht, das entweder aus einem bilateralen In-

vestitionsförderungsabkommen oder aus dem allgemeinen Enteignungsrecht besteht.42 Die

Ausübung des diplomatischen Schutzrechtes steht dabei im Ermessen der Bundesrepublik,

d. h. der Investor hat keinen Anspruch gegen den Bund auf Tätigwerden. Bei der Ermes-

sensprüfung der Bundesrepublik fließen allgemeinpolitische Überlegungen sowie solche der

Handels-, Rohstoff- und Sicherheitspolitik mit ein.4 3 Angesichts dieser Rechtslage kann

die Kapitalanlagengarantie dem Investor im Schadensfall als einziges Instrument einen

durchsetzbaren Anspruch geben.

39 Salow, J. (1984), S. 44.
40 Gemäß den "Gebühren- und Entgeltbestimmungen" der T R E U A R B E I T AG (Fassung
Juli 1978) beträgt die Bearbeitungsgebühr 0,1 % (bis 10 Mio. DM), von dem 10 Mio. DM
übersteigenden Betrag 0,05 %, jedoch höchstens insgesamt 20.000 DM. Das Garantieentgelt
beträgt jährlich 0,5 % des Höchstbetrages für die Kapitaldeckung (Vgl. § 8 Abs. 2 der
"Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien für Kapitalanlagen im Aus-
land" idF September 1986).
41 Vgl. Schwarzenberger, O. (1969), S. 23 ff.; Kimminich, O. (1983), S. 33 mwN.
42 Salow, J. (1984), S. 45.
43 Vgl. Strupp, K./Schlochauer, H.-J. (1960), S. 380, 385.
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Rechtsgrundlage für die Vergabe der Bundesgarantien für Kapitalanlagen im Ausland ist

das jeweilige Bundeshaushaltsgesetz.44 Die Vergabekriterien dagegen sind in den Richt-

linien des Bundeswirtschaftsministers niedergelegt, die dieser aufgrund der Ermächtigung

im Bundeshaushaltsgesetz erlassen hat.45 Grundlage des Rechtsverhältnisses zwischen In-

vestor und dem Bund sind die "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garan-

tien für Kapitalanlagen im Ausland", die in den Garantievertrag miteinbezogen werden.46

Die Entscheidung über die Vergabe einer Garantie obliegt einem interministeriellen Aus-

schuß, der aus zwei Vertretern des Bundesministers für Wirtschaft und je einem Vertreter

des Bundesministers der Finanzen, des Auswärtigen Amtes und des Bundesministers für

Wirtschaftliche Zusammenarbeit als stimmberechtigten Mitgliedern, sowie einem Vertreter

des Bundesrechnungshofes, einem Vertreter der Deutschen Bundesbank und nach Bedarf

weiteren Sachverständigen als beratenden Mitgliedern besteht.47

Die Anträge auf Übernahme der Bundesgarantie sind dagegen an die TREU ARBEIT AG48

zu richten, die federführend zusammen mit der Hermes Kreditversicherungsgesellschaft-

AG als Mandatar des Bundes mit der Bearbeitung der Garantien beauftragt ist. Die

TREUARBEIT AG hat jedoch keine Entscheidungskompetenz, sie hat lediglich Beratungs-

und Vorbereitungsfunktion und ist für den Vollzug der Garantie zuständig.49

0

Zur Klarstel lung soll in diesem Zusammenhang die Kapitalanlagengarant ie von den ande-

ren Formen von Bundesbürgschaften und Bundesgarantien abgegrenzt werden:

44 Für das Jahr 1974: § 9 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaus-
haltsplans für das Haushaltsjahr 1987 (BGB1. 1986, I, S. 2570).
45 Richtl inien für die Übernahme von Garant ien für Kapitalanlagen im Ausland vom 13.
Jan. 1967 idF vom 2 1 . Juli 1986 (BAnz. Nr. 137 vom 30. Juli 1986, S. 10141).
46 Gült ig sind derzeit die "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien
für Kapitalanlagen im Ausland" in der Fassung September 1986.
47 Salow, J. (1984), S. 47; Schallehn, E./Stolzenburg, G., XVIII , S. 2.
48 Die Anteile an der T R E U A R B E I T A G stehen zu 45 % im Eigentum des Bundes, der
Rest verteilt sich in Prozentsätzen von unter 10 % auf einige Bundesländer (vgl. Brenn-
glass, A . C. (1985), S. 296).
49 Salow, J. (1984), S. 47.
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- Die Bundesgarantie und Bundesbürgschaft für ungebundene Finanzkredite.

Ungebundene Finanzkredite sind Darlehen, bei denen eine Verwendung der Gelder für

deutsche Lieferungen oder Leistungen nicht verlangt wird. Soweit solche Darlehen für

förderungswürdige Vorhaben gewährt werden oder im besonderen Interesse der Bundesre-

publik liegen, stellt der Bund auf Antrag des deutschen Kreditgebers Garantien und

Bürgschaften zur Verfügung.50 Garantien werden für Kredite an private Schuldner, Bürg-

schaften für Kredite an Regierungen und Körperschaften des öffentlichen Rechts über-

nommen. Gedeckt sind politische und wirtschaftliche Risiken. Auch die Uneinbringbarkeit

der Darlehensforderung wegen Zahlungsunfähigkeit des privaten Schuldners begründet den

Garantiefall.51

- Die Bundesgarantie für gebundene Finanzkredite

Gegenstand sind hier Darlehen, die für deutsche Lieferungen oder Leistungen zu verwen-

den sind. Diese Darlehen müssen der Finanzierung eines förderungswürdigen Vorhabens

dienen, worunter in der Praxis hauptsächlich Lieferungen von Investi t ionsgütern oder

kompletten Anlagen in Entwicklungsländer fallen.5 2

- Die Bundesgarantie oder Bundesbürgschaft für Ausfuhrgeschäfte (sog. Hermes-Deckun-

gen)

Diese Garant ie betrifft Lieferungen deutscher Expor teure in Entwicklungsländer . Gegen-

stand der Deckung ist "die im Vertrag mit dem ausländischen Schuldner für Lieferungen

und Leistungen als Preis vereinbarte Geldforderung". 5 3 Der Gewährleistungsfall tritt ein,

wenn und soweit die Forderungen gegen den ausländischen Schuldner uneinbringlich wer-

den. Die Garant ien und Bürgschaften unterscheiden zwischen der Deckung der Risiken vor

der Versendung (sog. Fabrikationsrisiko) und nach der Versendung (Ausfuhrrisiko).5 4 Der

Bund haftet sowohl für politische als auch für wirtschaftliche Risiken, d. h. sowohl für die

50 Vgl. die Ermächt igung in § 9 Abs. 1 Nr. 2b des Haushaltsgesetzes vom 19. Dez. 1986;
Salow, J. (1984), S. 50.
51 Schallehn, E./Stolzenburg, G., X X , S. 2 f.
52 Vgl. die Ermächt igung in § 9 Abs. 1 Nr. 2a Haushaltsgesetz; Salow, J. (1984), S. 51.
53 Rechtsgrundlage für die sog. Hermes-Deckungen ist § 9 Abs. 1 Nr. 1 Haushaltsgesetz;
vgl. auch Kaulbach, D. (1985), S. 806. Ausführliche statistische Zusammenstel lung h in -
sichtlich des Volumens der Hermes-Deckungen in BMWi (1987).
54 Salow, J. (1984), S. 51; Schallehn, E./Stolzenburg, G., XVII , Vorblatt 5 ff.
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Uneinbringbarkeit der Forderung infolge Zahlungsunfähigkeit als auch infolge hoheitlicher

Maßnahmen. Garantien werden übernommen, wenn der Besteller ein Privater ist, Bürg-

schaften, wenn es sich um eine Regierung oder Körperschaft des öffentlichen Rechts han-

delt.55

3.1.2. Bedeutung der Kapitalanlagengarantie

Nachdem die Förderungwirkung der Anlagengarantie bereits weiter oben dargestellt

wurde, soll hier nur noch auf die wirtschaftliche Bedeutung eingegangen werden.

In diesem Zusammenhang sind verschiedene Daten von Interesse. Die prozentuale Deckung

der Direktinvestitionen in Ländern, für die Garantien übernommen wurden, der An-

tragseingang, garantierte Höchstbeträge der Ende 1986 wirksamen Garantien, der Zuwachs

an Genehmigungen sowie das Gesamtvolumen der bisher gestellten Anträge sind aus den

nachfolgenden Tabellen zu entnehmen. Interessant ist auch eine Zusammenstellung des

Verhältnisses der Großprojekte über 20 Millionen DM zu kleineren Projekten.56

Tab. 6: Prozentuale Deckung der Direktinvestitionen in

Ländern, für die Garantien übernommen wurden

Ende

Ende

Ende

1982

1983

1984

gedeckt

16,

17,

19,

weltweit

7 %

8 %

6 %

dto. ohne

14,1 9

15,2 9

16,3 9

Spanien

<>

b

Die Gesamtinvestitionen betrugen Ende 1984 23.560,5 Mio. DM. Spanien nahm ca. 2,5 %

davon auf (= 4,949,3 Mio.). Ein wesentlicher Teil der Investitionen entfiel dabei auf pri-

vaten Immobilienbesitz (Touristik), der nicht mehr für förderungswürdig erachtet wird.

55 Kaulbach, D. (1985), S. 806; Schallehn, E./Stolzenburg, G., X V I I , S. 7 ff. bzw. 19 ff.
56 Die Daten der nachfolgenden Tabellen 6-9 wurden dem Verfasser anläßlich einer For-
schungsreise von der TREUARBEIT AG zur Verfügung gestellt. Sie sind unveröffentlicht.
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Tab. 7: Antragseingang (Entwicklung)

1984

1985

1986

1987

97

90

63

62

550,3 Mio

1.145,3 Mio

327,0 Mio

774,6 Mio

Der Antragseingang 1987 hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Der beson-

ders geringe Umfang der Antragstellung im Jahre 1986 dürfte tendenziell dem in den

letzten Jahren zu beobachtenden Rückgang der Investitionen in Entwicklungsländern ent-

sprochen haben.57 Im übrigen beruht das Antragsvolumen unverändert zu einem erheb-

lichen Anteil auf einer nur kleinen Zahl von Anträgen für relativ wenige größere Projekte

(zB DEMINEX II-Syrien 1987: ca. 300 Mio. DM).

Tab. 8: Verhältnis Großproiekte (= über 20 Mio.DMVKleine

Projekte (Genehmigte Anträge)

Jahr Gesamtzahl/Summe Großp./Summe Kleinp./Summe

6/191,5 Mio. 66/152,6 Mio.

4/440,0 Mio. 65/159,2 Mio.

8/364,3 Mio. 50/111,9 Mio.

Tab. 9: Garantierte Höchstbeträge der Ende 1986 wirksamen

Garantien

Gar.erkl. % Höchstbetrag % Art der Beteiligung

969 84,2 3.050,6 Mio. 57,2 Beteiligungen

167 14,5 610,4 Mio. 11,4 Darlehen

10 0,9 148,2 Mio. 2,8 Dotationskapital

5 0,4 1.527,3 Mio. 28,6 Bezugsrechtsdeckungen

Service-Contracts

1984

1985

1986

72/344,

69/599,

58/476,

1

2

2

Mio.

Mio.

Mio.

57 Treuarbeit AG (1988), S. 1.
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Bis Ende 1987 wurden Anträge über insgesamt rd. DM 15.302,5 Mio. gestellt. Davon wa-

ren am 31. Dez. 198758

Tab. 10:

genehmigt

abgelehnt

zurückgestellt

zurückgezogen

noch nicht vorgelegt

DM

DM

DM

DM

DM

DM

8.

4.

2.

15.

636,6

292,8

68,3

193,3

111,5

302,5

Mio

Mio

Mio

Mio

Mio

Mio

( 56,4 %)

( 1,9 %)

( 0,5 %)

( 27,4 %)

( 13,8 %)

(100,0 %)

Den Zuwachs an Genehmigungen in den letzten Jahren veranschaulicht die nachstehende

Übersicht:5 9

Tab. 11:

1960 - 1982

1983

1984

1985

1986

1987

DM Mio •

6.073,8

753,3

344,1

599,2

476,2

390,0

8.636,6

Regional entfallen die bis Ende 1987 genehmigten Anträge auf insgeamt 89 Entwicklungs-

länder, wobei dem Betrag nach 31,6 % auf Afrika, 31,3 % auf Süd-und Mittelamerika und

26,5 % auf Asien sowie 10,6 % auf Europa entfielen.6 0

58 Treuarbeit ,4(7(1988), S. 1.
59 Treuarbeit AG (1988), S. 2.
60 Treuarbeit AG (1988), S. 3/4.
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3.1.3 Allgemeine Voraussetzungen für die Übernahme einer Garantie

Alle Kapitalanlagen müssen - unabhängig von ihrer Rechtsform - vier Bedingungen er-

füllen, die in den Allgemeinen Bedingungen des Garantievertrages festgelegt sind, um die

Förderung durch die Bundesgarantie in Anspruch nehmen zu können.

- Ausreichender Rechtsschutz für die Kapitalanlage

Der Bund verlangt für die Übernahme der politischen Risiken einen gewissen rechtlichen

Mindestschutz. Dieser rechtliche Mindestschutz kann zunächst durch einen Investitionsför-

derungsvertrag erfolgen,6 1 den die Bundesrepublik Deutschland mittlerweile mit über 60

Ländern abgeschlossen hat. Der Rechtsschutz kann jedoch auch in sonstiger Weise ge-

währleistet sein. Dies ist dann der Fall, wenn eine andere zwischenstaatliche Vereinbarung

zwischen dem Gastland und der Bundesrepublik getroffen ist, die, wie im Fall von Saudi-

Arabien, die Rechtsnachfolge des Bundes in die Rechtsstellung des geschädigten Investors

anerkennt, bei Investitionsstreitigkeiten ein internationales Schiedsgericht vereinbart und

die Lösung der Streitfrage auf die Grundlage des allgemeinen Völkerrechtes stellt.63

Schließlich kann der ausreichende Rechtsschutz auch durch die Vereinbarung einer

Schiedsklausel im Investitionsvertrag des Investors mit dem Anlageland begründet werden,

oder aber der ausreichende Rechtsschutz ergibt sich aus der innerstaatlichen Rechtsord-

nung des Anlagestaates.64 Dabei ist es durchaus denkbar, daß der allgemeine Rechtsschutz

nur für einen Teilbereich der Industrie für ausreichend angesehen wird, wie dies in

Libyen für den Erdölförderungsbereich gilt.65

61 Vgl. § 2 a 1. Alt. "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien für
Kapitalanlagen im Ausland". Eine Ausnahme besteht insoweit, als im Gastland ein Scha-
densfall aufgetreten ist und dieser noch nicht zur Zufriedenheit der BR Deutschland gere-
gelt ist. Solange werden trotz Vorliegens eines IFV keine Garantien übernommen (Salow,
J. (1984), S. 58).
62 Ein Verzeichnis der gegenwärtig abgeschlossenen Investitionsförderungsverträge findet
sich in BMZ (1987), S. 140 ff.
63 Vgl. § 2 a 2. Alt. "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien für
Kapitalanlagen im Ausland".
64 Insoweit empfiehlt die TREUARBEIT AG potentiellen Garantienehmern die Zustän-
digkeit von ICSID (Vgl. Salow, J. (1984), S. 63).
65 Nach einer Auskunft der TREUARBEIT AG.



- 27 -

- Förderungswürdigkeit des Unternehmens66

Der Begriff "Förderungswürdigkeit" ist ein zentraler Begriff bei den Förderungsinstru-

mentarien des Bundes für Kapitalanlagen und Ausfuhrförderung. So ist auch für die an-

deren vorher genannten Bundesbürgschaften grundsätzlich die Förderungswürdigkeit Vor-

aussetzung für die Vergabe.67 Die Förderungswürdigkeit einer Kapitalanlage im Ausland

kann dabei sowohl aus der Sicht des Anlagelandes als auch aus der Sicht der Bundesrepu-

blik bestimmt werden.68 Der Begriff der Förderungswürdigkeit ist dabei jedoch bewußt

weit gehalten, so daß eine Bejahung im Ermessen des Bundes steht. In die Abwägung

fließen Fragen des Technologietransfers, von Ausbildungsleistungen, der Beteiligung inlän-

discher Partner, Infrastrukturmaßnahmen sowie die besondere Förderung des Anlagelandes

mit ein.69 In jüngster Zeit werden die Auswirkungen der Auslandsanlage auf die deutsche

Wirtschaft bei der Garantievergabe verstärkt berücksichtigt. Die Investition wird u. a. auch

daraufhin untersucht, ob sie zu einer Arbeitsplatzvernichtung in der Bundesrepublik führt,

und ob sie die Absatzchancen der deutschen Industrie im Ausland erhöht.70 Grundsätzlich

wird die Förderungswürdigkeit vermutet, und es muß ein besonderer Anlaß vorliegen, sie

zu verneinen.71 Dies wäre z.B. der Fall bei einer Investition in eine Waffen- oder Muni-

tionsfabrik. In jüngerer Vergangenheit wurde die Förderungswürdigkeit z.B. bei Hotel-

projekten in Ballungsräumen des Tourismus in Spanien abgelehnt.72

- Neuheit der Anlage

Grundsätzlich können Garantien nicht gewährt werden, soweit der Unternehmer auf die

Kapitalanlage zur Zeit der Stellung seines Antrages bereits Leistungen erbracht hat. Es

können also nur neue Kapitalanlagen garantiert werden.7 3

6 6 Vgl. § 2 b "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien für Kapital-
anlagen im Ausland" und I. 2. "Richtlinien für die Übernahme von Garantien für kapital-
anlagen im Ausland".

6 7 Vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BundeshaushaltsG.

6 8 Vgl. Salow, J. (1984), S. 69.

6 9 Siehe Beilage, S. 2 zum Antrag auf Gewährung einer Garantie.

7 0 Nach einer Auskunft der TREUARBEIT AG.

7 1 Vgl. Köpernik, G. (1979), S. 672; Salow, J. (1984), S. 73.

7 2 Nach einer Auskunft der TREUARBEIT AG.

7 3 Vgl. § 3 Abs. 4 "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien für Ka -
pitalanlagen im Ausland".
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- Sitz oder Wohnsitz des Garantienehmers in der Bundes-

republik Deutschland

Grundsätzlich kann der Bund zugunsten von Unte rnehmern mit Sitz oder Wohnsitz im

Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Kapitalanlagengarantien übernehmen. 7 4 Die Bun-

desgarantie knüpft bei natürlichen Personen nicht an die Staatsangehörigkeit an. Theore-

tisch könnte auch ein ausländischer Investor, der seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik

hat, in den Genuß des Förderinstrumentar iums gelangen.7 5 Bei einer jurist ischen Person ist

einzig und allein der Sitz der Gesellschaft maßgeblich, d. h. es kommt darauf an, wo die

Gesellschaft den Sitz der Geschäftsführung hat, und nicht darauf, wer hinter der jur i s t i -

schen Person steht.

Bei Kapitalgesellschaften wird das Sitzprinzip durch das sog. Kontrollprinzip eingeschränkt.

Danach werden Verluste, die auf einer ausländischen Kontrol le der garant ienehmenden

Kapitalgesellschaft beruhen, von der Garant ie nicht erfaßt , wenn im Zei tpunkt des Scha-

denseintrittes das Kapital des Garant ienehmers oder die Stimmrechte sich zu mehr als 50

% in ausländischer Hand befinden, oder wenn der Garant ienehmer einer ausländischen

Kontrolle unterliegt.7 6 Rechtsfolge dieser sog. "Kontrolltheorie", ist ein teilweiser Haf-

tungsausschluß. Schäden aufgrund von Ereignissen oder Maßnahmen , die auf der auslän-

dischen Kontrol le über den Garant ienehmer beruhen, werden von der Garant ie nicht e r -

faßt . 7 7

3.1.4 Gegenstand der Garant ien

Unter der deutschen Anlagengarantie können folgende Kapitalanlagen abgesichert werden;

74 Vgl. § 1 Abs. 1 "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garant ien für K a -
pitalanlagen im Ausland".
75 Vgl. Salow, J. (1984), S. 82. Nach Auskunf t der T R E U A R B E I T A G ist dies bis jetzt
noch nicht geschehen.
76 Vgl. § 4 Abs . 2 "Allgemeinen Bedingungen für die Ü b e r n a h m e von Garan t ien für K a -
pitalanlagen im Ausland". Ausländische Kontrol le bedeute t insbesondere , daß die rechtlich
verantwort l ichen oder faktisch maßgebl ichen Lei ter des U n t e r n e h m e n s ausländische
Staatsangehörige sind, von Ihnen Weisungen empfangen oder unter deren Kontrol le h a n -
deln.
77 Salow, J. (1984), S. 85.
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- Anteile an einem Unternehmen im Ausland:

Hierunter qualifizieren "Anteile an einem Unternehmen im Ausland, die gegen Einbrin-

gung von Kapital, Gütern oder sonstigen Leistungen unter Einräumung von Stimm-,

Kontroll- oder Mitspracherechten sowie einer Teilnahme am Ertrag und am Liquidation -

erlös gewährt werden...".78 Es ist also sowohl die anteilige wie die ausschließliche Beteili-

gung an einer Kapitalgesellschaft garantiert, sowie Mitspracherechte eingeräumt sind.

- Dotationskapital an eine ausländische Niederlassung

oder Betriebsstätte:

Hierunter versteht man ein langfristiges (mind. 8 Jahre) Gesellschafterdarlehen, das Inve-

stitionszwecken dient und eine enge Beziehung zwischen Gläubiger und Schuldher erken-

nen läßt (zB Bereitschaft zu Stundung und Prolongation).79 Wichtig in diesem Zusammen-

hang ist, daß im Falle einer Kapitalausstattung in Form von Dotationskapital keine Ent-

schädigung für einen Teilverlust erfolgt.80

- Beteiligungsähnliche Darlehen:

Beteiligungsähnliche Darlehen sind Darlehen, die im Zusammenhang mit einer Beteiligung

stehen und nach Zweck und Umfang den Charakter einer Kapitalbeteiligung haben.8 1 Dies

ist dann der Fall, wenn der Darlehensgläubiger gleichzeitig Inhaber der Beteiligung ist,

d.h. einen Teil der Finanzierung des Auslandsunternehmens durch Darlehen übernimmt.8 2

78 Vgl. § 3 Abs. 1 a "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien für
Kapitalanlagen im Ausland".
79 Nach einer Auskunft der TREUARBEIT AG; Vgl. i. ü. § 3 Abs. 1 b "Allgemeinen Be-
dingungen für die Übernahme von Garantien für Kapitalanlagen im Ausland".
80 Beispiel: Bei der Nationalisierung von VEBA in Libyen, 1973, in Höhe von 51 % er-
folgte trotz Garantie keine Entschädigungszahlung.
81 Vgl. § 3 Abs. 1 c "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien für
Kapitalanlagen im Ausland".
82 Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, bleibt die Möglichkeit einer Bundesgarantie
für gebundene oder ungebundene Finanzkredite (Salow, J. (1984), S. 115).
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- Sonderbedingungen für Service-Contracts:

In den Sonderbedingungen werden auch Bezugsrechte aus einem Service-Contract im Erd-

ölbereich sowie Rechte auf Rückzahlung von Kapital aus einem wirksamen Investitions-

vertrag mit einem Unternehmen mit Sitz in der Sozialistischen Föderativen Republik Ju-

goslawien für garantiefähig erklärt. Im letzteren Falle sind auch beteiligungsähnliche

Darlehen und Erträge mit garantiert.

- Erträge:

Gegenstand der Garantien können auch Beträge sein, die für einen bestimmten Zeitraum

auf garantierte Beteiligungen und beteiligungsähnliche Darlehen als Gewinnanteile ausge-

schüttet werden oder als Zinsen zu leisten sind.84 Erträge werden nur auf Antrag, der zu

Beginn der Garantiezeit gestellt werden muß, mit einbezogen. Eine nachträgliche Einbe-

ziehung ist nicht möglich.85

3.1.5 Die Garantiefälle

Die Kapitalanlagengarantie versichert die Auslandsinvestition vor politischen Risiken.

Diese Risiken sind in § 4 der Allg. Bedingungen aufgeführt und in § 5 definiert:

- Der Enteignungsfall

Unter diesem Garantiefall ist das Risiko der "Verstaatlichung, Enteignung, enteignungs-

gleichen Eingriffe oder rechtswidriger Unterlassungen von hoher Hand, die in ihren Aus-

wirkungen einer Enteignung gleichzusetzen sind" gedeckt.86 Unter letzteren Maßnahmen

ist die sog. indirekte oder schleichende Enteignung oder die "Grauzone zwischen wirt-

83 Vgl. § 3 Abs. 1 der Sonderbedingungen für Service-Contracts bzw. § 3 Abs. 1 der Son-
derbedingungen für Kapitalanlagen in Jugoslawien.
84 Vgl. § 3 Abs. 2 "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garant ien für K a -
pitalanlagen im Ausland".
85 Merkblat t der T R E U A R B E I T AG, D. 2., S. 8.
86 Vgl. § 4 Abs. 1 a "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garant ien für
Kapitalanlagen im Ausland".
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schaftlichen und politischen Risiken" angesprochen.8 7 Eine allgemeine Definition gibt es

für diese Maßnahmen nicht; auch eine abschließende Aufzählung ist nicht möglich, da

dem Erfindungsreichtum der Staaten keine Grenzen gesetzt sind.88

Dennoch sollen einige Beispiele das Problem verdeutlichen:

- Importverbot von für die Produktion notwendigen Rohstoffen

oder Ersatzteilen;

- Exportverbot von Erzeugnissen;

- Unterstellung des Unternehmers unter staatliche Kontrolle;

- Mitbestimmung der Arbeitnehmer;

- Preisbindung;

- Bruch von vertraglichen Abnahmeverpflichtungen;

- Einführung von Mindestlöhnen;

- Produktions verbot, verbunden mit dem Verbot, Arbeitskräfte

zu entlassen.

- Exzessive Erhöhung von Steuern oder Abgaben.8 9

- Der KT-Fall

Die Bundesgarantie versteht unter KT-Fal l den Fall der Unmöglichkeit der Konvertierung

oder des Transfers von Beträgen, die zum Zwecke des Transfers in die Bundesrepublik bei

einer zahlungsfähigen Bank eingezahlt worden sind.90 Der konkrete Garantiefall tritt dann

ein, wenn durch einen KT-Fal l in dem Anlageland Beträge binnen zwei Monaten nicht

konvertiert oder transferiert worden sind, nachdem sie bei einer zahlungsfähigen Bank

zum Zwecke der Überweisung an den Garantienehmer eingezahlt worden sind. Die Beträge

müssen auf eine fällige Forderung, die mit der Kapitalanlage im Zusammenhang steht,

gezahlt worden sein.91

8 7 Paetzolt, F./Petersen, D. (\91%)^&r2S-f:\Salöw>J. (1984), S. 160;

8 8 Böckstiegel, KXH. (1973), S./43; Salow, J. (1984), S. 160; Vgl. zum Problem der
"Creeping expropriations"_iJL,a^///^/«5, R. (1982); Dolzer, R. (1986);

8 9 Beispiele s. Salow, J. (1984), S. 160; weitere Beispiele bei Paetzolt, F./Petersen, D.
(1978), S. 25 ff.

9 0 Vgl. § 4 Abs. 1 d "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien für
Kapitalanlagen im Ausland".

9 1 Vgl. § 5 Nr.4 "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien für Kap i -
talanlagen im Ausland".
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- Der Kriegsfall

Darüberhinaus haftet der Bund für das Risiko von Schäden des Anlageunternehmens durch

Krieg oder sonstige bewaffnete Auseinandersetzung, Revolution oder Aufruhr.92 Der Ga-

rantiefall tritt ein, wenn durch die o. g. Maßnahmen die gesamten Vermögenswerte des

Anlageunternehmens zerstört werden;93 in § 5 Nr. 2b wird die Haftung auf den sog.

"Quasi-Totalschaden" ausgedehnt.94 Terroranschläge oder Fälle ziviler Unruhen, die nicht

der Regierung zuzurechnen sind, fallen nicht unter diesen Garantiefall.95

- Der Moratoriumsfall

Schließlich haftet der Bund für Verlust an der Kapitalanlage oder an den Erträgen durch

Zahlungsverbote oder Moratorien. 9 6 Ein Zahlungsverbot ist eine hoheitl iche Maßnahme,

die dem Schuldner die Erfüllung seiner Verbindl ichkei ten verbietet . Ein Morator ium ist

eine hoheitliche Maßnahme, die die Fälligkeit der Forderung hinausschiebt; es handelt sich

um einen durch staatliche Anordnung dem Schuldner gewährten Zahlungsaufschub. 9 7 Die

Grenze zwischen Zahlungsverbot und Morator ium ist fließend: Ein Zahlungsverbot kann

aufgehoben werden, ein Moratorium auf unbest immte Zeit ausgesprochen werden. 9 8 Der

Garantiefall tritt ein, wenn eine fällige Forderung, in die sich die Beteiligung umgewan-

delt hat , eine fällige Forderung aus dem beteil igungsähnlichen Darlehen oder eine fällige

Forderung auf die Erträge1 ganz oder teilweise in keiner Form erfüllt oder beigetrieben

werden kann. 9 9

92 Vgl. § 4 Abs. 1 b "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garant ien für
Kapitalanlagen im Ausland".
93 Vgl. § 5 Nr. 2 a "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garant ien für K a -
pitalanlagen im Ausland".
94 Ein sog. "Quasi-Totalschaden liegt vor, wenn ein so wesentlicher Teil der Vermögens-
werte (...) entzogen oder zerstört wird, daß (...) auf Dauer eine For t führung des Betriebs
nicht mehr möglich ist.
95 Vgl. Salow. J. (1984), S. 189 f.
96 Vgl. § 4 Abs. 1 c "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garant ien für
Kapitalanlagen im Ausland".
97 Vgl. Strupp, K./Schlochauer, H.-J. (1961), S. 551.
98 Vgl. Salow, J. (1984), S. 191.

" Vgl. § 5 Nr. 3 "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garant ien für K a -
pitalanlagen im Ausland".
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Teilweise wird in der Literatur vertreten,100 daß der Moratoriumsfall der Bundesgarantie

überflüssig sei. Zahlungsverböte und Moratorien seien wirtschaftswissenschaftliche Be-

griffe, die sich juristisch, sowohl nach internationalem Recht wie nach dem Vertragsstan-

dard der Bundesgarantie, entweder als Fälle der Devisenbeschränkung oder der Enteignung

fassen lassen. Dem ist nicht zu folgen: Beispielsweise lassen sich bei einem Zahlungsverbot

einerseits die Voraussetzungen für die Anerkennung eines Garantiefalles gem. § 5 Ziff.4

(Einzahlung bei einer zahlungsfähigen Bank) nicht erfüllen, andererseits kann eine solche

vorübergehende (befristete) Maßnahme kaum einen Entzug auf Dauer (Enteignungsfall)

begründen.

Eine Versicherung des Vertragsbruchrisikos ist nicht vorgesehen. Von Seiten der BRD

würde beispielsweise ein Service-Contract mit einer Staatsgesellschft als Vertrag mit dem

Staat angesehen und ein ev. Vertragsbruch somit.auf völkerrechtliche Ebene gehoben.

- Sonderbedingungen für Service contracts

Hinsichtlich der Bezugsrechtsdeckungen für Service-Contracts gelten gewisse Modif ika-

tionen. Es werden diesbezüglich nur drei politische Risiken abgedeckt:1 0 1

- "Das Risiko der hoheitl ichen Entziehung von Bezugsrechten auf einen Teil der Produk-

tion sowie Eingriffe oder rechtswidrige Unterlassung von hoher Hand, die in ihren Aus-

wirkungen einer Entziehung gleichzusetzen sind" (Dieser Garantiefall entspricht dem Ent -

eignungsfall) .1 0 2

- Der Kriegsfall

Hier kann auf oben verwiesen werden.

- Der Nichterstattungsfall

Dieser Garantiefall trit t ein, wenn fällige Erstat tungsansprüche auf Grund hoheitlicher

Maßnahmen oder Unterlassungen ganz oder teilweise in keiner Form erfüllt werden kön-

nen. 1 0 3

100 Vgl. Salow, J. (1984), S. 195.
101 Vgl. § 4 Abs. 1 der Sonderbedingungen.
102 Salow, J. (1984), S. 199.
103 Es ist insowiet die 12-Monatsfrist des § 5 Abs. 2 einzuhalten; vgl. Salow, 3. (1984), S.
199.
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3.1.6. Entschädigung

Der Eintritt des Garantiefalls berechtigt den Investor, Entschädigung vom Bund zu verlan-

gen. Der Umfang der bisherigen Schadensfälle, die insbesondere Investitionen in Chile,

Südvietnam und Uganda betrafen, kann - gemessen an dem Deckungsvolumen - als gering

bezeichnet werden.104 Zu unterscheiden von der Berechnung der Entschädigung ist die

Bewertung der Kapitalanlage, die der Entschädigungsberechnung vorausgeht.

3.1.6.1. Bewertung der Kapitalanlage:

- Einbringungswert

Die Höhe des Einbringungswertes bestimmt sich nach den Leistungen, die dem Investor

obliegen und von ihm tatsächlich auf das Anlageunternehmen erbracht wurden.105 Der

Einbringungswert der Kapitalanlage wird also durch die ursprünglichen Aufwendungen

des Investors festgelegt. Für seine Ermittlung ist der Zeitpunkt der Vornahme der Investi-

tion, nicht der Zeitpunkt des Schadenseintritts entscheidend.106

- Zeitwert

Die zweite wichtige Grundlage zur Berechnung der Entschädigung ist der Zeitwert der

Anlage. Der Zeitwert ist der Wert der Anlage, der dieser beim Eintritt des Garantiefalles

in Anlehnung an betriebswirtschaftliche Grundsätze unter Berücksichtigung der bis zu

diesem Zeitpunkt fortgeführten Bilanzen sowie der Erfolgsrechnungen des Unternehmens

beizulegen ist.107 Der Zeitwert bezieht sich auf den Zeitpunkt des Schadensfalles. Es wird

dabei durch eine Gesamtschau aller tatsächlichen rechtlichen Umstände der wirkliche Wert

des Unternehmens festgestellt. Grundlage ist dabei der Buchwert zum Zeitpunkt des Ga-

rantiefalles, inklusive solcher Umstände, die aus dem Buchwert nicht ersichtlich sind.108

104 Die Nettoschadenszahlungen des Bundes dürften bisher in der Größenordnung von 10
% der insgesamt in Deckung genommenen Investitionen liegen (vgl. Bergsträsser, R.
(1980), S. 453).
105 Vgl. § 7 Abs. 1 "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien für Ka-
pitalanlagen im Ausland".
106 Salow, J. (1984), S. 201.
107 Vgl. 18 Abs. 1 b "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien für
Kapitalanlagen im Ausland"; Salow, J. (1984), S. 202.
108 Dies sind z. B. Know-how, Goodwill, Kundenstamm, etc. (vgl. Salow, J. (1984), S.
202.
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- Höchstbetrag

Die Haftung des Bundes für Anlageunternehmen ist durch einen Höchstbetrag begrenzt.

Der Höchstbetrag für die Kapitaldeckung ergibt sich aus dem Wert der vom Garantieneh-

mer auf die Kapitalanlage zu erbringenden Leistung.109 Höchstbetrag und Einbringungs-

wert unterscheiden sich darin, daß der Einbringungswert nur die tatsächlich erbrachten,

der Höchstbetrag die insgesamt zu erbringenden Leistungen enthält.110 Der Höchstbeträg

für die Ertragsdeckung beträgt seit 1. 9. 1986 50 % des Höchstbetrages für die Kapital-

deckung, jedoch nicht mehr als 10 % pro Jahr.111

- Forderungen in Geld

Forderungen in Fremdwährung werden nach vier verschiedenen Methoden bewertet. Allen

Methoden immanent ist, daß Risiken der Auf- und Abwertung nicht von der Garantie ge-

deckt sind.112

- Selbstbeteiligung

Der Garantienehmer ist an jedem gedeckten Verlust in Höhe des in der Garantieerklärung
° 113

festgelegten Satzes selbst beteiligt; diese Selbstbeteiligung darf nicht anderweitig gedeckt

werden. Sie beträgt in der Regel 5 % des Höchstbetrages der Garantie, im Falle der

Service-Contracts im Erdölsektor 30 %.114

3.1.6.2. Berechnung der Entschädigung:

Bei der Berechnung der Höhe der Entschädigung ist zwischen Totalschaden und Teilscha-

den zu unterscheiden:

109 Vgl. § 8 Abs. 2 "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien für K a -
pitalanlagen im Ausland".
110 Vgl. Salow, J. (1984), S. 203.
111 Seit Änderung der Allg. Bedingungen vom 1. Sept. 1986.
112 Vgl. im Einzelnen § 18 Abs 1 d Nr. 1 und 2 "Allgemeinen Bedingungen für die Über-
nahme von Garantien für Kapitalanlagen im Ausland".
113 Vgl. § 9 Abs.l und 2 "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien
für Kapitalanlagen im Ausland".
114 Siehe Bergsträsser, R. (1980), S. 452.
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- Totalschaden

Entscheidend für die konkrete Berechnung ist die spezielle Zielsetzung der Bundesgarantie:

Mit ihr übernimmt der Bund nicht die Haftung für Verluste, die deutsche Unternehmer

durch politische Maßnahmen der Anlagestaaten erleiden. Die Bundesgarantie soll als In-

strument zur Förderung neuer Direktinvestitionen sicherstellen, daß dem Garantienehmer

der Betrag erhalten bleibt, den er im Anlageland investiert hat.115 Die Entschädigungsbe-

rechnung verfolgt deshalb die Sicherung der ursprünglichen Aufwendungskosten, nicht den

Ersatz des wirtschaftlich eingetretenen Schadens.

Es gilt folgender Grundsatz: Bei einer Beteiligung und einer Niederlassung ist der Zeitwert

der Kapitalanlage beim Eintritt des Garantiefalles, höchstens jedoch ihr Einbringungswert

maßgeblich.116 Bei einer in eine Forderung umgewandelten Beteiligung, einem beteili-

gungsähnlichen Darlehen und der Forderung auf Liquidationserlös aus der Liquidation

einer Niederlassung ist der Bruttoverlust der Ausfall des Zeitwerts der Forderung,

höchstens jedoch der Einbringungswert der Kapitalanlage.117

Der Einbringungswert begrenzt die Entschädigungszahlung nach oben. Liegt der Zeitwert

unter dem Einbringungswert, so ist der Zeitwert als Grundlage zur Entschädigungsberech-

nung heranzuziehen; liegt der Zeitwert über dem Einbringungswert, so ist nur der Ein-

bringungswert zu berücksichtigen.118

115 Vgl. Salow, J. (1984), S. 208.
116 Vgl. § 6 Abs. 1 a "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien für
Kapitalanlagen im Ausland".
117 Vgl. § 6 Abs 1 c, S. 1 "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien
für Kapitalanlagen im Ausland".
118 Salow, J. (1984), S. 206.
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Von dem so ermittelten Bruttoverlust werden die durch den Schadensfall erlangten Vor-

teile abgezogen, um den Nettoverlust zu berechnen. Anzurechnende Vorteile sind etwa

Entschädigungszahlungen, Erlöse aus der Verwertung von Rechten und Befreiung von

Verbindlichkeiten.1 1 9 Der so ermittelte Nettoverlust wird nur in den Grenzen des Höchst-

betrages gedeckt.120 Der gedeckte Verlust ergibt nach Abzug der Selbstbeteiligung den

vom Bund zu zahlenden Entschädigungsbetrag.

- Teilschaden

Teilentzug der Beteiligung:

Der Bruttoverlust bei teilweisem Entzug der Beteiligung ist die Wertminderung, die sich

errechnet aus dem Vergleich zwischen dem Zeitwert der Beteiligung (höchstens dem Ein-

bringungswert) einerseits und dem Restwert der Beteiligung andererseits.1 2 1 Von dem

Bruttoverlust werden dann wieder die erlangten Vorteile abgezogen und der vom Höchst-

betrag begrenzte Nettoverlust ermittelt. Nach Abzug des Selbstbehalts ergibt sich die Ent-

schädigungssumme des Bundes.1 2 2

Teilentzug von Forderungsrechten:

Für Eingriffe in eine Forderung gilt folgendes: Ist nur ein Teil der Forderung aus einem

beteiligungsähnlichen Darlehen oder auf Liquidationserlös der Beteiligung oder Niederlas-

sung vom Garantiefall betroffen, so ist der Bruttoverlust auf den Teil des Einbringungs-

wertes begrenzt, der auf den betroffenen Teil der Forderung entfällt.123

1 1 9 Vgl. § 18 Abs. 2 "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien für
Kapitalanlagen im Ausland".

1 2 0 Vgl. § 8 Abs. 1 "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien für Ka-
pitalanlagen im Ausland".

1 2 1 Vgl. § 6 Abs. 1 b "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien für
Kapitalanlagen im Ausland".

1 2 2 Salow, J. (1984), S. 209.

1 2 3 Vgl. § 6 Abs. 1 c, S. 2 "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien
für Kapitalanlagen im Ausland".



- 38 -

- Erträge

Der Bruttoverlust an Erträgen ist der Ausfall an Forderungen auf gedeckte Beträge.124

Hier ist insbesondere auf Erreichen der beiden Höchstbeträge zu achten, die je nach Ver-

einbarung im Garantievertrag bis zu 10 % des Höchstbetrags der Kapitaldeckung pro Jahr,

insgesamt, maximal 50 % betragen.

3.1.7. Übertragungen von Rechten und internationale Streitbeilegung

Der Garantienehmer verpflichtet sich, alle Rechte aus der Kapitalanlage auf den Bund zu
•IOC

übertragen, wenn er eine Entschädigung erhalten hat (sog. Subrogation). Der Bund kann

die Auszahlung einer Entschädigung von der vorherigen Über t ragung der Rechte abhängig

machen. Der Staat trit t damit an die Stelle des privaten Investors und die Streitigkeit wird

somit auf die völkerrechtliche Ebene verlagert. Zwar ist kein Fall bekannt , in dem er vor

nationalen Gerichten die Rechte des Investors geltend gemacht ha t , 1 2 6 also etwa Entschä-

digung nach innerstaatlichem Verfassungsrecht beantragt hat, doch stellt diese rechtliche

Konstrukt ion eine nicht unbedeutende (mittelbare) Rechtsschutzverbesserung für die In-

vestition dar, da der Bund daneben über beträchtliche außen - und entwicklungspolitische

Einflußmöglichkeiten auf den Gaststaat verfügt (z. B. wird die Bereitschaft zur Zahlung

von öffentlicher Entwicklungshilfe zurückgehen) . 1 2 7 Die Über t ragung der Rechte kann j e -

doch auch in Investitionsgesetzen ausgeschlossen sein, da die Staaten eine Einmischung in

ihre inneren Angelegenheiten vermeiden möchten. Schließlich hat der Bund die Möglich-

keit, auf die Übert ragung der Rechte an ihn verzichten. Er wird dies tun, wenn die

Zuständigkeit des ICSID vereinbart wurde . 1 2 8

Abgesehen von dieser Tatsache, kann der Bund als Heimatstaat des Investors auch seine

originären Rechte geltend machen und wegen der Verletzung des völkerrechtlichen Frem-

denrechts die Ausübung diplomatischer Schutzrechte in Betracht ziehen.

124 Vgl. § 6 Abs. 2 "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien für K a -
pitalanlagen im Ausland".
125 Vgl. § 19 Abs. 1 "Allgemeinen Bedingungen für die Übernahme von Garantien für
Kapitalanlagen im Ausland".
126 Nach Auskunft der T R E U A R B E I T AG.
127 Vgl. hierzu Hübner, U. (1981), S. 26f.
128 Vgl. Salow, J. (1984), S. 223 ff.
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3.2. Vereinigte Staaten (OPIC)

3.2.1. Allgemeines

Die "Overseas Private Investment Corporation (OPIC)" wurde auf der Grundlage des

"Foreign Assistence Act of 1969" (Public Law 91-175) errichtet und ist als Nachfolgerin

der "Agency for International Development (AID) von 1948 Trägerin des ältesten Investiti-

onsgarantieprogrammes der Welt.129 Sie ist eine sich selbst tragende Regierungsagentur

(Anteile sind vollständig in der Hand des U.S.-Fiskus), deren Zweck es ist , das wirt-

schaftliche Wachstum in den Entwicklungsländern durch Förderung von US-Direktinvesti-

tionen zu unterstützen.

Dabei stellt die OPIC potentiellen U.S.-Investoren zwei grundlegende Programme zur

Verfügung:131

- Finanzierung von U.S.-geförderten Unternehmen durch Kredite und/oder Kreditgaran-

tien.
0

- Investitionsversicherung ("Investment Insurance Programme") und Kreditversicherung

für Kapitalanlagen ("Investment Loan Guaranty Programme").

1 2 9 Vgl. Meron, Th. (1976), S. 49; Brennglass, A. C. (1983), S. 1 f.

1 3 0 Vgl. Brennglass, A. C. (1985), S. 290; Koven, V. (1981), S. 267; Gilbert, P. R. (1980), S.
495; Meron, Th. (1976), S. 49.

1 3 1 Die OPIC vereinigt damit beide Elemente in einer Gesellschaft, während z. B. in der
BR Deutschland die beiden Programme getrennt sind und die Projektfinanzierung durch
die DEG erfolgt. Bemühungen, die Versicherungstätigkeit der OPIC auf einen Pool priva-
ter Versicherer überzuführen, sind bisher nicht von Erfolg gekrönt (Vgl. Shelp, R. K.
(1980), S. 192 ff.; Brennglass, A. C. (1983), S. 69 ff.).
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Im "Investment Insurance Program" bietet die OPIC Kapitalanlagenversicherung gegen po-

litische Risiken für nahezu alle Investitionsarten. Es existieren spezielle Programme mit

modifizierten Kondit ionen für:

o Oil and Gas

o Minerals

o Contractors & Exporters of

Goods and Services

o Leasing 132

Das Kapitalanlagenprogramm ist so ausgelegt, daß die Förderung von Investitionen kleiner

Gesellschaften (d.h. außerhalb von "Fortune 1000") sowie eine Zielr ichtung in die am

wenigsten entwickelten Länder im Vordergrund steht .1 3 3

Es bestehen sowohl in geographischer als auch investitionsbereichspezifischer Hinsicht (zB.

Oil and Gas) Beschränkungen des "Risk portfolio". Gegenwärt ig übernimmt OPIC be i -

spielsweise keine Garantie in folgenden Ländern: Mexico, Algerien, Venezuela, Äthiopien,

Nicaragua, Rumänien, Paraguay.1 3 4

Das "Investment Loan Program" bietet institutionellen und kommerziellen Kredi tgebern

Versicherung gegen politische und wirtschaftliche Risiken in bestimmten Ländern. G e -

wöhnlich wird eine U.S.-Management-Betei l igung oder eine entsprechende finanzielle Be-

teiligung verlangt.1 3 5

Die Verpflichtungen aus beiden Programmen sind sowohl durch die OPIC-eigenen F i -

nanzreserven, als auch durch die Vereinigten Staaten garantiert .

Neben den beiden Hauptprogrammen bietet die OPIC noch zahlreiche andere Informati-

onshilfen, wie z. B.:

132 Vgl. Shelp, R. K. (1980), S. 196 ff.; Siehe i.ü. die diversen Informationsbroschüren von
OPIC und die Abb. 3.
133 Vgl. Brennglass, A . C. (1985), S. 290;
134 Vgl. Keslar, L. (1987), S. 157.
135 Vgl. Gilbert, P. R. (1980), S. 501.
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- "Investor Information Service":

Basisinformation über das wirtschaftliche Umfeld und die Investitionsbedingungen in

einem potentiellen Gaststaat.136

- "Opportunity Bank":

Computer-Datenbank, in der derzeit über 1000 Projekt-Profile einen breiten Querschnitt

potentieller Joint-ventures in mehr als 75 Entwicklungsländern bieten. Das Gesellschafts-

verzeichnis umfaßt mehr als 4000 potentielle Investoren.

- "Investment Missions Program":

Veranstaltung von Informationsreisen in das potentielle Gastland, mit der Möglichkeit

"Background information" durch persönlichen Kontakt mit Regierungsvertretern, Behör-

den, Botschaftern und U.S.-Firmenvertretern zu erhalten; Besichtigung von potentiellen

Investitionsstätten.

3.2.2. Die Bedeutung des "Investment Insurance Program"

Das Investitionsversicherungsprogramm von OPIC ist vom Garantieumfang her das zweit-

größte der Welt und wird nur von dem japanischen Schema übertroffen.1 3 7 Der Wert der

versicherten Investitionen belief sich auf $ 9,5 Mrd., das authorisierte Deckungsvolumen

betrug Ende September 1986 ca. $ 8,3 Mrd.. Der Wert der zu diesem Zeitpunkt

versicherten Investitionen umfaßte $ 5,3 Mrd., sodaß der Haftungshöchstbetrag ca. $ 3,0

Mrd. betrug.1 3 8

Ende September 1986 erreichten die Gelder, die für Entschädigungszahlungen zur Verfü-

gung stehen eine neue Rekordhöhe: Inklusive der Kreditberechtigung von $ 100 Mio. be -

läuft sich die Summe auf mittlerweile $ 1.1 Mrd.!

Im Finanzjahr 1986 zahlte OPIC folgende Summen für Schadensregulierungen:

- Gesamtentschädigung: $ 5,280 Mio., davon für

Inkonvertibilität: $ 3,35 Mio. (9 Fälle)

- Ersatzzahlungen: $ 3,16 Mio.

- Gesamtverlust Schadensregulierung: $ 2,12 Mio.(1985:$ 9,5)

1 3 6 Diese Aufgabe wird in der BR Deutschland u. a. von der Bundesstelle für Außenhan-
delsinformation (bfai) übernommen.

1 3 7 Vgl. Keslar, L. (1987), S. 157; Brennglass, A. C. (1985), S. 295.

1 3 8 Quelle: OPIC, 1986 Annual Report , S. 19/38.
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OPIC's Bruttoertrag für Finanzjahr 1986: $ 118 Mio.

OPIC's Nettoertrag für Finanzjahr 1986: $ 101 Mio., davon Prämienerträge: $ 35.5 Mio.139

Das Hauptverbreitungsgebiet der versicherten U.S.-Investments liegt in Süd- und Mittel-

amerika sowie in der Karibik und in Südostasien. Investitionen in Afrika nehmen nach wie

vor die letzte Stelle ein. Aufgrund der speziellen Ausrichtung auf eine verstärkte Berück-

sichtigung kleinerer Firmen ist deren Anteil inzwischen auf 47 % der Projekte gestie-

gen.1 4 0

3.2.3. Merkmale des Programms 1 4 1

OPIC versichert grundsätzlich die drei typischen politischen Risiken Enteignung, Krieg

und Transferbeschränkungen. Im Gegensatz zum deutschen System sind diese jedoch auch

einzeln absicherbar. Im Rahmen seiner Sonderprogramme, insbesondere für den Bereich

"Oil and Gas" und "Minerals",142 können jedoch auch andere Risiken, wie z.B. das Risiko

des Vertragsbruchs oder von "Civil strife" gedeckt werden. Darüberhinaus bestehen hier

auch für die Kriterien Deckungsquote, Höchstbetrag, Dauer, geographischer Deckungsbe-

reich und Entschädigungszahlung abweichende Bedingungen. Im übrigen besteht die Mög-

lichkeit einer Garantie für nahezu alle Arten von Investitionsformen, z.B. auch für

Service- und Production sharing - Contracts sowie Leasingverträge. Grundvoraussetzungen

für eine Garantieübernahme sind u.a. die Bejahung eines Entwicklungseffekts für das

Gastland und das Vorliegen eines bilateralen Investitionsabkommens. Die Prämien va-

riieren dabei sehr stark, je nach Bereich (Sonderprogramme !) und Art der gedeckten Risi-

ken. Für das Einzelrisiko werden 0.25 - 0.75 % verlangt, ca. 50 % dieses Betrags für den

noch nicht in Anspruch genommenen "Stand by amount"; in der Regel ist ein "Paketrabatt"

vorgesehen.144

1 3 9 Quelle: OPIC, 1986 Annual Report , S. 19/38.

1 4 0 Quelle: OPIC, 1986 Annual Report, S. 20 f.

1 4 1 Siehe zum Versicherungsprogramm von OPIC u.a. Brennglass, A. C. (1983); Brenn-
glass, A. C. (1985); Gilbert, P. R. (1980); Keslar, L. (1987); Kobrin, S. (1986); Koven, V.
(1981); Mandel, R. (1984); Meron, Th. (1976); Shelp, R. K. (1980).

142 Vgl. Abb. 3.

1 4 3 Sog. "Investment Guaranty Agreement", z.B. mit Jugoslavien. Text s. Meron, Th.
(1976), S. 630.

144 Einzelheiten zu den einzelnen Merkmalen und Voraussetzungen vgl. Schema, Anhang
II.
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Abb. 3: OPIC's Special Programs

Minerals - Program Oil and Gas - Progran

Deckung: 50 - 90 % je nach Risikobewertung .
zuzgl. thesausierter Gewinn im
gleichen Prozentsatz

Höchstbetrag: $ 150 Mio. (Ausn.sind möglich)

Versicherte Risiken:

Deckung: Bis zu 90

Höchstbetrag: $ 100 Mio. (Ausn. sind möglich)
Außerdan darf die Gesamtdeckungssumne
für dieses Programm maximal 20 % des
Gesamtportfolios von OPIC. (derzeit ca.
$ 1.6 Mrd.) betragen !

Versicherte Risiken:

a) Inconvertibility j
b) Expropriation V Exploration
c) Political Violance-'

d) Breach of Specified Goverrment
Contractual Obligations

e) Special Political Violance
(Zusätzlich zu c) im Falle der
Schließung eines Unternehmens
für mind. 6 Monate infolge von
Gewalttaten im Gaststaat oder
einem anderen Land)

Dauer: Aufbauphase plus 10 Jahre (max. 20 J.)

Entschädigung: Bei Risiko e) wird die Entschädigung
pro rata mit max. 10 %/Jahr der ursprüng-
lichen Investitionssumne gezahlt (Insge-
samt jedoch nur bis 100 % der ursprüng-
1i chen Investi ti onssumne).

a) Inconvertibility
b) Expropriation
c) Political Violance

d) Civil Strife
(Zuzgl. möglich)

e) Interference with Operations ("IWO")
Versichert gegen Unterbrechung der
Geschäftstätigkeit für mind. 6 Monate.
Investor muß jedoch Entschädigung zins-
los zurückzahlen, falls Geschäfte binnen
5 Jahren wieder aufgenommen werden kön-
nen.

Dauer: Grds. 12 Jahre plus ev.Erweiterung um 8 J.

Entschädigung: Die Entschädigung für Kosten in be-
wegliche Wirtschaftsgüter differiert je
nach dem, ob der Anspruch vor oder nach
"ccnmercial discovery" entsteht:

Geographischer Deckungsbereich: Keine Beschränkung
auf Tower incane countries"

vorher:
Entschädigung nur
soweit als Kosten
nicht für das An-
bringen eines
trockenen Bohrlochs
aufgewendet wurden

Geographischer Deckungsbereich: Keine Beschränkung
auf Tower income countries", jedoch nicht
OPEC - Staaten !!

nachher:
Entschädigung für alle
Kosten, incl. derje-
nigen, die für trocke-
ne Bohrungen aufge-
wendet wurden.
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3.3. Kanada (EDC)

3.3.1. Allgemeines

Das kanadische Investitionsversicherungsprogramm wurde durch den "Export Development

Act" von 1969 errichtet und wird von der "Export Development Corporation (EDC)" ver-

waltet, die seit 1980 auch die Programme für Exportkredite und Kreditversicherung zur

Verfügung stellt.145 Geführt wird die EDC durch ein Direktorium von 12 Personen, wobei

sieben aus dem öffentlichen Sektor und fünf aus dem privaten Sektor kommen.

Von den Garantievoraussetzungen und den Merkmalen ähnelt das Programm sehr stark

dem U.S.-amerikanischen.146

3.3.2. Bedeutung des Programms147

Seit seiner Errichtung 1969 wuchs das Volumen bis 1979 stetig und erreichte im Dezember

1979 einen Deckungswert von $ 150 Mio., der sich auf 66 Kapitalanlagen in 33 Länder

verteilte.

Seit 1980 stagnierte die Garantievergabe und Ende 1983 war der Gesamtdeckungsbetrag

sogar auf ca. $ 100 Mio. gesunken. Grund für diesen Rückgang war die verstärkte Inan-

spruchnahme des Exportkreditversicherungsprogramms.148 Von den abgeschlossenen Ga-

rantien entfielen fast 2/3 auf Kapitalanlagen im Bereich des Öl- und Gassektors; weitere

Schwerpunkte des Programms sind die Landwirtschaft und die pharmazeutische In-

dustrie.149

145 Vgl. Brennglass, A . C. (1985), S. 298; Meron, Th. (1976), S. 121.
146 Brennglass, A . C. (1985), S. 298.
147 Siehe zum Vers icherungsprogramm der E D C u.a. Brennglass, A . C. (1985); Meron, Th.
(1976); OECD (1983).
148 Brennglass, A . C. (1985), S. 298.
149 OECD (1983), S. 50 f.
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3.3.3. Merkmale des Programms

Wie schon gesagt, ist das kanadische Programm stark an das der Vereinigten Staaten ange-

lehnt. Neben den üblichen Investitionsformen können auch hier Management-, Service-

und Leasingverträge versichert werden. Weitere Voraussetzungen für eine Deckungsüber-

nahme sind, daß die Investition der kanadischen Wirtschaft Vorteile bringt und eine Ge-

nehmigung durch das Gastland erfolgt.150

3.4. Vereinigtes Königreich (ECGD)

3.4.1. Allgemeines

Im Jahre 1972 wurde durch Parlamentsbeschluß das "Export Credits Guarantee Depart-

ment (ECGD)", das bereits seit 1919 als Regierungsgesellschaft die staatliche Exportkredit-

versicherung verwaltet hatte, mit der Verwaltung eines neuen Programmes zur Garantie

von ausländischen Investitionen betraut.151 Bei der Ausarbeitung der rechtlichen Be-

stimmungen diente das Modell der U.S.A. zum Vorbild, obwohl wegen der administrativen

Trennung von Kreditversicherung und Investitionsversicherung die Definition der ver-

°sicherbaren Investition enger gefaßt wurde.

Die dem Finanzierungsprogramm der OPIC vergleichbare Funktion erfüllt in Großbritan-

nien die "Commonwealth Development Corporation (CDC)"; daneben existiert die "Overseas

Development Administration (ODA)", die sog. "preinvestment studies" erstellt und darüber-

hinaus noch andere Investitionsförderungsaktivitäten entfaltet.152

3.4.2. Bedeutung des Programms:

Die Bedeutung des ECGD-Garantieinstrumentariums, dessen gesetzlicher Haftungshöchst-

betrag 500 Mio. Pfd. beträgt, zeigt sich an folgenden Zahlen:

1 5 0 Einzelheiten zu den einzelnen Merkmalen und Voraussetzungen vgl. Schema,
Anhang II.

1 5 1 Vgl. "Overseas Investment Export Guarantees Act 1972"; Siehe Meron,Th. (1976);
S. 133.

1 5 2 Vgl. Meron, Th. (1976), S. 289.



- 46 -

Tab. 12:

Financial
Year

Number of
Agreements
concluded

during year

Original
value of

Investments
im

Total
number of

Agreements at
end of year

Total
Maximum
Liability

im

1977-1978.
1978-1979.
1979-1980.
1980-1981.
1981-1982.
1982-1983.
1983-1984.
1984-1985.
1985-1986.
1986-1987.

38
30
35
46
37
27
23
19
18
9

12-8
16-8
15-0
32-9
15-9
12-4
14-3
17-9
19-2
8-6

134
153
164
178
194
187
180
159
150
138

92-4
113-9
128-9
158-6
162-4
155-4
168-1
150-8
160-7
150-1

Anaiysis of Agreements
Country or
Territory

Bangladesh
Barbados
Brazil
China, Peoples Republic of . . .
Cyprus '
Dubai n
EffVDt
India
Tndonesia
Kenya
Korea Reoublic of
Kuwait
Malawi
Malavsia
Malta
Mexico

Nigeria
Oman
Pakistan
Philinoines
Portugal
Rwanda
Saudi Arabia
Shariah
Sierra Leone
Sinsaoore
South Africa
Sri Lanka
Taiwan
Tanzania
Thailand
Venezuela
Yugoslavia
Zimbabwe

TOTAL

Number of
Projects Agreements

(a)

1

2

—

^
1
1

—

1

—

—

—

1

—

7

(b)

1
1
2
2
1
3
3
3
8
6
7
2
5
3
1
2
1

17
3
2
1
1
1
5
1
1
2
3
2
2
1
2
1
2
2

100

(a)

1

2

—

1
2

—

1
1

-

1

—

9

(b)

1
1
3
2
1
3
3
3
8
7

16
2
5
6
1
2
3

31
4
2
1
2
1
7
4
1
2
3
3
2
1
2
1
2
2

138

Original Value
of the Investment

£'000s

(")

75

—
1,149

—

—
1,960
3,877

—

350
202
—

978
—

—

8,591

(b)

75
21

5,260
1,149

46
1,310
6,636
2,797

13,395
4,943
8,689

975
1,346
4,971

199
788
269

21,597
319

2,130
1,392
1,326

357
3,972

466
233

1,004
1,214
1,741

454
854

1,034
102

1,075
3,109

95,248

ECGD's Current
Liability
£'000s

(a)

67

—
321

z—
2,025
2,707

—
—

—
—

315
182
—-

—

—
—

—

—
—
—

699
—
—
—

6,316

(b)

67
19

7,077
321
307

2,417
7,645
1,801
8,997
5,299

11,299
1,535
1,435
5,813

477
1,191

625
26,809

976
2,031
2,225
1,736

322
3,938

469
210
970

2,061
1,942

273
749
750

. 77
985

3,820

106,668

ECGD's Maximum
Liability
£'000s

(<*)

112

—
1,034

—
2,025
6,979

—
—

—
—

315
182
—

—

—
—

—
—
—

1,760
—
—
—

12,407

(b)

112
72

9,475
1,034

360
2,809
9,785
7,703

13,074
7,188

16,913
2,570
2,080
6,640

900
1,807

675
29,883

1,234
2,274
2,225
1,800

322
9,081

540
420

1,633
3,463
3,134

468
1,536
2,181

92
1,192
5,375

150,050
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Interessant ist ein deutlicher Rückgang hinsichtlich der Vergabe von Garant ien im G e -

schäftsjahr 1. 4. 1986 bis 31. 3 1987. Während dieser Zeit wurden:

- 22 Anträge im Wert von 150 Mio. Pfd. gestellt,

- 9 Verträge im Wert von 8,6 Mio. Pfd. unterzeichnet , und

- 21 Verträge im Wert von 14,2 Mio. Pfd. liefen aus . 1 5 3

Der Schwerpunkt der versicherten Investitionen liegt in den Bereichen Elektroindustrie (28

Verträge mit einer Höchstbetragsdeckung von 28,3 Mio. Pfd.) , Chemische Industrie (22

Verträge mit einer HBD von 37,9 Mio. Pfd.) und in der Maschinenbauindustrie (17 Ver-

träge mit einer HBD von 10,6 Mio. Pfd.) sowie im Agrarbereich (7 Verträge mit einer

HBD von 11,6 Mio. Pfd.) . 1 5 4

3.4 .3 . Merkmale des Programms 1 5 5

Wie schon das kanadische Programm hat sich auch das englische System für die OPIC als

Modell ihrer Investitionsversicherung entschieden. Es bestehen deshalb viele Gemeinsam-

keiten. Im Gegensatz zu diesem operiert E C G D jedoch weltweit und verlangt neben dem

Entwicklungseffekt noch eine Genehmigung des Gastlandes. Im übrigen ist zwar eine

Versicherung von Portfolio-beteil igungen ab 10% und 50.000 Pfd. möglich, nicht jedoch

von "Non-equi ty investments".1 5 6

153 Quelle: ECGD, Annual Repor t 1987, S. 2.
154 Quelle: ECGD, Annual Report 1987, S. 3.
155 Siehe zum Versicherungsprogramm der E C G D u.a. Meron, Th. (1976); OECD (1983);
Brennglass, A. C. (1985); ECGD (1987).

1 5 6 Einzelheiten zu den einzelnen Merkmalen und Voraussetzungen vgl. Schema, Anhang
II.
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3.5. Frankreich (BFCE und COFACE)

3.5.1. Allgemeines

Frankreich besitzt zwei getrennt verwaltete Investitionsgarantie- bzw. Versicherungspro-

gramme, die nach ihrem Zweck und ihrer Politik differieren. Beide sind jedoch Ableger

des größeren Kreditversicherungsprogramms der Regierung. Das erste, von der "Banque

Francaise du Commerce Exterieur (BFCE)" verwaltete Programm soll den Fluß französi-

schen Kapitals, Know-hows und von französische Dienstleistungen fördern. Ein Garantie

ist deshalb nur dann erhältlich, wenn die Investition die französische Wirtschaft fördert.

Das zweite, von der französischen Exportkreditagentur, der "Compagnie Francaise

d'Assurance pour le Commerce Exterieur (COFACE)" betriebene Programm fördert Inve-

stitionen, die den Export von Waren und Dienstleistungen in signifikanter Weise e rhö-

hen. 1 5 7

Die BFCE hat den Status einer halbstaatlichen Außenhandelsbank, deren Kapital durch

öffentliche, quasi-öffentliche und staatseigene Institutionen gehalten wird. Die BFCE be -

arbeitet die Anträge und empfielt, ähnlich wie die deutsche Treuarbei t A G , gewisse Inve-

stitionen für eine Genehmigung durch einen interministeriellen Ausschuß, in dem der F i -

nanzminister das Letztentscheidungsrecht besitzt.1 5 8 Es gibt keinen Höchstbetrag in Bezug

auf die Deckungszusage. Besonders zu erwähnen sind die Sonderbedingungen für den

"Mining-Sector".

Die COFACE hat die spezielle Funkt ion, die Investit ionsversicherung zum Zweck der För-

derung des Handels zu verwalten. Sie wurde bereits 1948 gegründet und ist eine halbstaat-

liche Institution in der Form einer privaten Aktiengesellschaft, deren Aktien durch staat-

liche Institutionen, verstaatlichte Banken und Versicherungen gehalten werden. 1 5 9 Im G e -

gensatz zur BFCE schließt die COFACE keine Garant ieverträge ab , sondern Versiche-

rungspolicen. Insgesamt ist das Programm der COFACE flexibler und weniger durch

rechtliche Zwänge eingeschränkt.1 6 0

157 Brennglass, A . C. (1985), S. 297.
158 Vgl. Brennglass, A . C. (1985), S. 297; OECD (1983), S. 60 ff.
159 Vgl. Holthus, M./Kebschull, D. (1985), S. 170 f.; Brennglass, A . C. (1985), S. 297.
160 Brennglass, A . C. (1985), S. 297.
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3.5.2. Bedeutung der Programme

Leider sind in Bezug auf das Deckungsvolumen und den Umfang der Geschäftstätigkeit

keine genauen Zahlen bekannt. Ende 1981 betrug der Wert der versicherten Kapitalanlagen

ca. $ 380 Mio., wovon ca. $ 260 Mio. auf die BFCE und ca. $ 120 Mio. auf die COFACE

entfielen.161

3.5.3. Merkmale der Programme

Ausgehend von ihrer divergierenden Zielsetzung unterscheiden sich beide Programme

recht stark. Gemeinsam ist ihnen, daß sie grundsätzlich die drei typischen Risiken ab -

sichern, wobei jedoch bei der BFCE der Fall des Moratoriums, bei der COFACE die

Änderung der Investitionsgesetzgebung oder eine Marktschließung für Exporte mit einbe-

zogen werden können. Hinsichtlich des geographischen Deckungsbereichs ist die COFACE

nicht beschränkt, die BFCE kann dagegen grds. nur Investitionen in Entwicklungsländer

versichern. Weiterhin bestehen auch unterschiedliche rechtliche Zulassungskriterien. So

werden für eine Versicherung durch die BFCE Entwicklungseffekt, Abschluß eines bila-

teralen Abkommens und die Einhaltung eines Gesamthöchstbetrages verlangt, während

COFACE lediglich einen Zusammenhang mit dem nationalen Export postuliert. Schließlich

existieren beträchtliche Unterschiede hinsichtlich der Deckungsquote bei reinvestierten

bzw. repatriierten Gewinnen sowie in Bezug auf die Bewertung der Kapitalanlage im Falle

des Eintritts des Garantiefalles.1 6 3

161 Quelle: OECD (1983), S. 61 .
162 Siehe Brennglass. A. C. (1985); OECD (1983); Holthus, M./Kebschull, D. (1985); Barral,
G. (1987);
163 Einzelheiten zu den einzelnen Merkmalen und Voraussetzungen vgl. Schema,
Anhang II.
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3.6. Japan (MITI)

3.6.1. Allgemeines

Das japanische Programm umfaßt sowohl Expor tkredi tgarant ien und -Versicherungen als

auch eine Investi t ionsversicherung. Das Programm wird vom "Ministry of In ternat ional

Trade and Industry (MITI)" verwaltet . Zunächst existierten zwei relativ unterschiedliche

Programme, die in Umfang und Aktivi tä ten ziemlich beschränkt waren. 1970 wurden

beide dann zu dem "Overseas Investment Insurance Scheine" zusammengefaßt . 1 6 4 Bei dem

Umarbe i tungs - und Erweiterungsprozeß arbei teten die japanischen Offiziellen eng mit

Ver t re tern von OPIC zusammen, sodaß best immte Vorschrif ten und Voraussetzungen sehr

ähnlich sind. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, wo die Invest i t ions- und Expor t -

kredi tversicherung mit verschiedenen Zielen getrennt voneinander verwaltet werden, sieht

Japan in der Investi t ionsversicherung nur einen von mehreren Anreizmechanismen, die eng

zusammenhängen und alle der Außenwirtschaftspol i t ik d ienen . 1 6 5 Deshalb ist die Invest i-

t ionsversicherung auch rechtlich und verwaltungstechnisch ein integraler Teil der j apan i -

schen Handelspolit ik und wird deshalb von MITI gemanaged.

Insgesamt gesehen reglementiert die einschlägige japanische Gesetzgebung die Bedingungen

und Kondi t ionen der Investi t ionsversicherung sehr stark. Dennoch bestehen bei einigen

Kri ter ien relativ große Freihei ten, insbesondere auch was das geographische Tät igwerden

anbelangt . 1 6 6 Da Japan mehr als alle anderen Industr iestaaten rohstoffabhängig ist, gibt es

spezielle Rohstoffprogramme, wie z.B. das neue "Mineral Development-Program". Diese

Programme sind gegenüber dem "normalen" Programm flexibler und bieten höhere Anreize

als etwa die vergleichbaren Programme in den USA. So wird beispielsweise bei "Production

Sharing - agreements" auch (teilweise) das wirtschaftl iche Risiko (zB das Kredi tr is iko)

übernommen. 1 6 7

164 Vgl. Brennglass, A . C. (1985), S. 294; OECD (1983), S. 80; Meron, Th. (1976), S. 283.
165 Vgl. Brennglass, A . C. (1985), S. 294.
166 Vgl. Brennglass, A . C. (1985), S. 294.
167 Vgl. Brennglass, A . C. (1985), S. 295; OECD (1983), S. 81 .
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3.6.2. Bedeutung des Programms

In den vergangenen Jahren hat Japan die Vereinigten Staaten in Bezug auf das Versiche-

rungsvolumen und die Zahl der abgeschlossenen Policen überholt. So stellte das Investi-

tionsversicherungsprogramm in den Jahren von 1976 bis 1980 2031 Policen aus und ver-

sicherte Investitionen in Höhe von fast $ 3 Mrd..168 Mittlerweile beträgt das Risiko-Port-

folio das Doppelte des U.S.-amerikanischen, nämlich fast $ 8 Mrd.. Japan plant das Volu-

men in den nächsten Jahren um nochmals $ 5 Mrd. auszuweiten. Das Prämienvolumen be-

trug bereits Ende 1980 $ 110 Mio. und dürfte mittlerweile über die $ 200 Mio.-Grenze

angestiegen sein.

Geographisch ist das japanische Programm stark auf den Fernen Osten konzentriert, wo

nahezu 70 % des versicherten Wertes liegen. Danach folgen Lateinamerika (Brasilien), der

Mittlere Osten und Afrika (Besonders: Nigeria, Ägypten).170

Interessant ist noch, daß das japanische Investitionsversicherungsprogramm über 50 % der

Gesamtauslandsinvestitionen deckt und mit diesem Prozentsatz weit vor allen anderen ka-

pitalexportierenden Ländern liegt (Durchschnitt der OECD-Staaten: ca. 15-20 %).171

3.6.3. Merkmale des Programms

Wie bereits erwähnt deckt das japanische Garantieprogramm neben den drei "Standardrisi-

ken" im Rahmen seiner speziellen Rohstoffprogramme auch das Kreditr isiko. Hierfür wird

jedoch zusätzlich eine relativ hohe Prämie von 0.7 % verlangt. An rechtlichen Zulassungs-

kriterien des weltweit operierenden Programms werden ein entsprechender Entwicklungs-

effekt für das Gastland, sowie ein gewisser Beitrag zur Entwicklung Japan's internationaler

Beziehungen gefordert. Neben Kapitalbeteiligungen (auch an Niederlassungen japanischer

Firmen) sind langfristige Darlehen und "industrial property rights" japanisch kontrollierter

Unternehmen versicherungsfähig. In Ausnahmefällen (Rohstoffindustrie) können auch

reine Portfolioinvestitionen garantiert werden.

168 Quelle: Brennglass, A. C. (1985), S. 295.
169 Quelle: Keslar, L. (1987), S. 157.
170 Vgl. Brennglass, A. C. (1985), S. 295/296.
171 Vgl. OECD (1983), S. 33.
172 Einzelheiten zu den einzelnen Merkmalen und Voraussetzungen vgl. Schema,
Anlage II.
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3.7. Österreich (OKB)

3.7.1. Allgemeines

Die "Oesterreichische Kontrollbank (OKB)" ist seit 1950 als Bevollmächtigte der Republik

Österreich (Bundesministerium der Finanzen) mit der banktechnischen Behandlung der

Ansuchen um Übernahme von Haftungen gemäß Ausfuhrförderungsgesetz, mit der Aus-

fertigung und administrativ-technischen Abwicklung der Haftungsverträge sowie mit der

Wahrnehmung der Rechte der Republik Österreich aus den Haftungsverträgen betraut.173

Das Ausfuhrförderungssystem ist sehr differenziert und unterscheidet 11 Haftungsarten:

173 Vgl. OKB, Geschäftsbericht 1986, S. 11.
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Tab. 13:

Oesterreichische

Aktiengesellschaft

Haftungen nach Haftunqsarten

Das Ausfuhrförderungssystem unterscheidet 11
Haftungsarten. Auf den beigefügten Teil IV.
Gesetzliche Bestimmungen und Allgemeine
Geschäftsbedingungen wird hingewiesen.

G 1 — Garantie für
direkte Lieferungen und Leistungen
sowie diverse Sonderformen

G 2 —Garantie für
indirekte Lieferungen und Leistungen

•G 3 — Garantie für gebundene Finanzkredite
)G 4 —Beteiligungsgarantie |
G 5 — Rahmengarantie

(ein ausländischer Abnehmer)

G 6 — Länderrahmen- oder Pauschalgarantie
(sämtliche ausländischen Abnehmer in
einem Abnehmerland oder in mehreren
Ländern)

G 7 — Konsignationslager-, Maschineneinsatz-,
Vorleistungsgarantie

G 8 — Rückgarantie zugunsten von
Exportgarantieinstitutionen

G 9 — Garantie für Forderungsankäufe
G 10— Kurs.risikogarantie

(auf den Haftungsrahmen nicht
anzurechnen)

W — Bürgschaftszusage für Wechsel
(Exportwechselkredite)

P — Promessen
(auf den Haftungsrahmen nicht
anzurechnen)

Haftungsarien

G
G
G
G
G
G
G
G
G
W

1

2
3
4
5
6
7
8
9

Summe

G 102

Promessen2

Stand 31. 12. 1983
Anzahl

1.322
94

1.358
174

586
1.115

212
1

711
658

6.231

173

700

in Mio.S

39.709
3.586

137.107
3.243

11.776
30.759

2.108
10.000
28.311
34.471

301.070

10.901

131.410

%

.13,2
1,2

45,5
1,1
3,9

10,2
0,7

3,3
9,4

11,5

100,0

Haftungen nach
in

Haftungsarten
Garantiebeträgen1

Stand 31. 12. 1984
Anzahl

1.318
87

1.504
169
673

1.058
194

1

613
768

6.385

153

667

in Mio.S

37.383
1.413

149.822
3.001

12.320
27.164

1.836
10.000
31.389
33.584

307.912

6.596

121.932

%

12,1
0,5

48,7
1,0
4,0
8,8
0,6
3,2

10,2
10.9

100,0

Stand 31. 12. 1985
Anzahl

1.339
70

1.499
165
706

1.022
200

1

459
819

6.280

103

555

in Mio.S

35.106
893

164.929
4.699

12.517
28.204

1.681
15.000
19.754
35.891

318.674

5.063

123.131

%

11,0
0,3

51,7
1.5

3,9
8,9
0,5
4,7
6,2

11,3

100,0

Stand 31. 12. 1986
Anzahl

1.292
76

1.464
160
679
974

166
1

399
940

6.151

53

466

in Mio.S

30.185
884

152.746
4.060

12.395
28.984

1.477
15.000
14.106
37.567

297.404

3.608

65.718

%

10,2
0.3

51,4
1,4

4,2
9,7
0,5
5,0
4,7

12,6

100,0

Die Stände sind ohne Berücksichtigung der zeitlichen Komponente der Wirksamkeit der Haftungen in Garantiebeträgen dargestellt.
Garantiebetrag = Höchstbetrag abzüglich Selbstbehalt des Garantienehmers.
Kursrisikogarantien (G 10) und Promessen sind auf den Haftungsrahmen nicht anzurechnen.



- 54 -

3.7.2. Bedeutung des Programms

Ende 1986 waren 160 Haftungsverträge der Haftungsart G 4 - Beteiligungsgarantie mit

einem Garantiebetrag von ÖS 4,06 Mrd. in Kraft; dies entspricht einem Prozentsatz von

1,4 % der Gesamtgarantiebeträge des gesamten Haftungssystems von ÖS 297 Mrd.. Im Ge-

schäftsjahr 1986 wurden 22 Zusagen in Höhe von ÖS 146 Mio. (= 0,3 %) neu eingegangen.

Im Vergleich zum Vorjahr (31 Zusagen/ÖS 2.110/3,1 %) bedeutet dies einen empfind-

lichen Rückgang.174

Von den Gesamtexporten des Jahres 1986 in Höhe von ÖS 342 Mrd. sind ÖS 81 Mrd.

durch Haftungen gemäß dem Ausfuhrförderungsgesetz erfaßt; dies entspricht einer

Deckungsquote von etwa 23 %.175 Ende 1981 betrug die Deckungsquote für die Beteili-

gungsgarantie 87 %.176

3.7.3. Merkmale des Programms

Die Geschäftstätigkeit der OKB konzentr ier t sich hauptsächlich auf den Bereich der E x -

portf inanzierung (Vgl. zu den einzelnen Haftungsarten Tab . 13). Die Beteiligungsgarantie

wird weltweit angeboten und weist keine Besonderheiten auf.177

174 Vgl. OKB, Geschäftsbericht 1986, S. A 7.
175 Vgl. OKB, Geschäftsbericht 1986, S. 12.
176 Quelle: OECD (1983), S. 33.
177 Einzelheiten zu den einzelnen Merkmalen und Voraussetzungen vgl. Schema,
Anlage II.
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3.8. Schweiz (GERG)

3.8.1. Allgemeines

Das Schweizer Programm für die Garantie von Kapitalanlagen wurde 1970 durch Bundes-

gesetz errichtet und wird vom Volkswirtschaftsdepartement im Einvernehmen mit dem

Departement für Auswärtige Angelegenheiten und dem Departement für Finanzen ver-

waltet.178 Für die Bearbeitung der Anträge und die Vorbereitung der Garantieverträge ist

die "Geschäftsstelle für die Exportrisikogarantie (GERG)" zuständig. Bei der gleichen

Dienststelle wird auch die Versicherung für Ausfuhrgeschäfte (Exportrisikogarantie) bear-

beitet. Nach einer Vorprüfung durch die GERG wird der Antrag an die "Investitionsrisi-

kogarantie - Kommission" weitergeleitet, die aus drei Mitgliedern der Verwaltung und drei

Mitgliedern der Wirtschaft besteht. Nach einer positiven Begutachtung der Gesuche durch

die Kommission entscheiden schließlich die oben genannten Ministerien über die

entsprechenden Verfügungen.179

3.8.2. Bedeutung des Programms

Während für die ERG 1986 Garantien im Wert von 1,7 Mrd. SFr. neu erteilt wurden und

somit insgesamt 12,4 Mrd. SFr. gedeckt sind, ist die Bedeutung der IRG in den letzten

Jahren beträchtlich gesunken. Betrug das Deckungsvolumen Ende 1980 noch über 120 Mio.

SFr. wurden laut Auskunft der GERG seit drei Jahren weder Garantien erteilt noch Schä-

den geltend gemacht. Die von der gleichen Geschäftsstelle verwaltete Exportrisikogarantie

erfreut sich bei den schweizer Investoren dagegen großer Beliebtheit.180

3.8.3. Merkmale des Programms

Wie das österreichische Programm weist auch die IRG keine Besonderheiten auf.181

178 Vgl. GERG-Broschüre, S. 4.
179 Vgl. GERG-Broschüre, S. 4. .
180 Die 1986 neu erteilten Garant ien der ERG beliefen sich auf 1,7 Mrd. SFr. (GERG,
Geschäftsbericht 1986, S. 4).
181 Einzelheiten zu den einzelnen Merkmalen und Voraussetzungen vgl. "Bundesgesetz
über die Investitionsrisikogarantie" vom 20. März 1970 in Verbindung mit "Bundesbe-
schluss betreffend die Gesamtverpfl ichtung in Rahmen der Investitionsrisikogarantie" vom
9. Oktober 1970 und "Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Investitionsrisi-
kogarantie" vom 2. September 1970 sowie Schema, Anhang II.
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4. Die multilaterale Investitions-Garantie-Agentur (MIGA)

4.1. Sachstand

Nachdem seit den 50er Jahren immer wieder verschiedene Init iat iven und Vorschläge für .

eine internationale Invest i t ionsgarant ie-Agentur gemacht und aus unterschiedlichen G r ü n -

den verworfen wurden , hat die Weltbank seit 1981 das Konzep t e iner Multilateralisierung

der Investi t ionsversicherung wiederaufgegriffen. Als Ergebnis intensiver Diskussionen und

Vorarbei ten existiert seit September 1985 die "Convention Establishing the Multilateral

Investment Guarantee Agency". Die MIGA tritt ins Leben mit Rat if ikat ion der G r ü n -

dungskonvent ion durch 5 kapi ta l -expor t ierende und 15 kapi ta l - impor t ie rende Staaten, die

zusammen ein Drit tel des Aktienkapitals (etwa 360 Mio. US-Dol lar ) übernehmen. 1 8 2 G e -

genwär t ig 1 8 3 haben dieses Übere inkommen 12 kapi ta l -expor t ie rende und 50 kap i t a l - im-

port ierende Staaten gezeichnet, was einem Anteil am Gesamtkapi ta l der M I G A von 67.457

% entspricht . Ratif iziert wurde die Konvent ion von 23 Signatarstaaten;1 8 4 dies entspricht

einem Kapitalantei l von 25.122 %. Somit ist der erforder l iche Antei l am Aktienkapi ta l von

33.3 % noch nicht erreicht. Nach momentanem Stand ist mit einem Inkraf t t re ten im Mai

1988 infolge der Ratif izierung durch die USA zu rechnen.

M I G A soll als internationale Entwicklungsorganisat ion mit eigener Rechtspersönlichkeit

und finanzieller Unabhängigkei t von der Weltbank die nationalen Invest i t ionsgarant iepro-

gramme ergänzen, statt mit ihnen zu konkurr ie ren . 1 8 5 Auch ist M I G A ermächt igt , na t io-

nale Systeme rückzuversichern sowie einen Teil ihres eigenen Risikos bei nationalen

Systemen rückzuvers ichern. 1 8 6

182 Article 61 (b) der Konvent ion.
183 Stand: 5. Januar 1988
184 Dies sind von Seiten der kapi ta l -expor t ierenden Staaten: Kanada , Dänemark , BR
Deutschland, Japan, Niederlande und Schweden.
185 Article 19 der Konvent ion.
186 Article 20 der Konvent ion .
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4.2. Konzeption

MIGA soll aufgrund ihrer multilateralen Konzeption durch Einbeziehung von Industrie-

und Entwicklungsländern zur Ausweitung des Versicherungsschutzes und damit zum Ab-

bau außenwirtschaftlicher Investitionsbarrieren und somit zur Belebung privatwirtschaftli-

cher Investitionen in Entwicklungsländern führen. Hinsichtlich ihrer Konditionen ist

MIGA dabei frei von nationalen politischen Zielsetzungen und den dadurch bedingten

relativ starren Strukturen der nationalen Systeme.

4 .3 . Vor- und Nachteile von MIGA im Vergleich zu den bisher bestehenden Agenturen

Unter Zugrundelegung der Gründungskonvention1 8 7 sowie des "Commentary on the

Convention" und der "Operational Regulations ergeben sich hauptsächlich folgende

Vor- und Nachteile der MIGA gegenüber den nationalen Investitionsversicherungen:

Vorteile:

1) Versicherungsmöglichkeit für Investoren aus Entwicklungsländern oder sonstigen Staaten

ohne eigene staatliche Agentur.

2) Versicherungsmöglichkeit für Investitionen von Staatsangehörigen des Gastlandes unter

der Voraussetzung, daß die Vermögenswerte von einem anderen Land in das Gastland

transferiert werden.

3) Versicherungsmöglichkeit für multinationale Konsortialprojekte aus einer Hand oder

zusammen mit nationalen Agenturen.

4) Versicherung bzw. Mitversicherung in Ländern, bei denen bereits die Zeichnungsgrenze

("Underwriting limit") erreicht ist, bzw. durch die Versicherung eines Großprojekts über-

schritten würde oder wo das Gastland der nationalen Risikobewertung nicht standhält.

1 8 7 Eine deutsche Übersetzung der Gründungskonvention ist abgedruckt in BGB1. 1987 II,
S. 454 ff.

1 8 8 World Bank - Draft, 11. Oktober 1985.

1 8 9 World Bank - Draft, 19. September 1986.
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5) Versicherung des Vertragsbruchsrisikos bzw. des Risikos des Rücktritts vom Vertrag

("repudiation") in Fällen, in denen der Investor keinen Zugang zu einem zuständigen Ge-

richt oder Schiedsgericht erhält bzw. eine richterliche Entscheidung nicht oder nur mit

unverhältnismäßiger Verzögerung erreicht werden kann.

6) Versicherung lebensfähiger Projekte auch in hochverschuldeten Ländern durch pro-

jektspezifische Risikoanalyse im Gegensatz zu einer länderspezifischen Analyse.

7) Versicherbarkeit von Portfolioinvestitionen in Beteiligungsform und von vertraglichen

Formen von Direktinvestitionen bzw. allen lang- und mittelfristigen Kapitalanlagen mit

Ausnahme von öffentlich geförderten Exportkrediten.

8) Bessere Risikodiversifizierung und Verwirklichung von "economies of scale" durch glo-

bale Operation.

9) Eröffnung internationaler Schiedsgerichtsbarkeit für Streitigkeiten mit dem Gastland

unabhängig vom Bestehen eines Investitionsabkommens zwischen Heimatland und Gaststaat

oder eines Investitionsvertrages zwischen Investor und Gastland (insb. Lateinamerikanische

Länder).

0

10) Vollstreckungs- und Sanktionsmöglichkeit (Ausschluß) gegen nichterfüllende Schuld-

ner eines titulierten Anspruches.

11) Rück- und Coversicherung nationaler Agenturen

12) Die Investitionsförderungsaktivitäten führen zu einer Verbesserung der Rahmenbe-

dingungen für Direktinvestitionen, zB durch Abschluß von bilateralen Abkommen über die

Behandlung von garantierten Kapitalanlagen; in diesem Rahmen ist eine internationale

Festlegung der Kriterien für die Rechtmäßigkeit von Enteignungen denkbar.

Nachteile:

1) Problem der mangelnden Vertraulichkeit aufgrund einer Internationalisierung der Ga-

rantieübernahmeentscheidung (Konkurrenzaspekt !).
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2) Praktische Schwierigkeiten in Bezug auf die Antragsverwaltung (Soll diese durch die

nationalen Agenturen, durch internationale Versicherungsmakler oder Finanzierungsinsti-

tutionen übernommen werden ?)

3) Bei der Versicherung von multinationalen Großprojekten bestehen diverse ungeklärte

Fragen:

- Wie werden Konditionen festgelegt ?

- Ist infolge der organisatorischen Einheit eine doppelte

Buchführung nötig ("Int'l Accounting Standard"/Grundsätze

ordnungsgemäßer Buchführung) ?

- Wie wird die Entschädigung berechnet (Stark

wertberichtigter Netto-Buchwert müßte durch

Aufwertungskoeffizienten erhöht werden) ?

4) Es besteht die Möglichkeit, daß MIGA durch entsprechende Prämiengestaltung die

Funktionsfähigkeit der nationalen Agenturen beeinträchtigt (Stichwort: Rosinentheorie).

5) Die Errichtung der MIGA kostet den Steuerzahler im Gegensatz zu den sich (meist)

selbsttragenden nationalen Agenturen beträchtliche Gelder. Ist diese Ausgabe angesichts

der Vorteile für wenige Großunternehmen sinnvoll ?

Trotz des Überwiegens der Vorteile stehen die nationalen Garantieinstitutionen der MIGA

sehr skeptisch gegenüber. Es wird überwiegend befürchtet, daß größere Schwierigkeiten

bei der praktischen Durchführung der Versicherungstätigkeit auftreten und die Effizienz

und Lebensfähigkeit der Agenturen durch die Geschäftstätigkeit der MIGA beeinträchtigt

wird. Zudem wird vertreten, daß bestehende Mängel der nationalen Programme teilweise

durch entsprechende Änderung der Konditionen ausgeräumt werden könnten.
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5. Zusammenfassung

Wegen ihres hohen entwicklungspolitischen Stellenwertes ist die Steigerung von Direktin-

vestitionen als langfristiges Instrument zur Verbesserung der Verschuldenssituation der

Länder der Dritten Welt anerkannt. Trotz dieser Erkenntnis blieben die Direktinvestitionen

in Richtung der Entwicklungsländer in den letzten fünf Jahren hinter den Erwartungen

zurück und erreichten lediglich einen Anteil von ca. 12 % an den Gesamtkapitalströmen.

Wichtige Motive für die Zurückhaltung der Investoren in diesem Bereich sind die ver-

schiedenartigen Hinderungsgründe, die hauptsächlich im Gastland lokalisiert sind und zu

einer (weitgehenden) Kompensation der Standortvorteile führen. Ein wesentliches Ent-

scheidungskriterium stellt in diesem Zusammenhang die Existenz politischer Risiken dar.

Nationale Kapitalanlagenversicherungen sind in der Lage diese Risiken abzusichern und so

wirtschaftliche Kalkulationsgrundlagen für die Investoren wiederherzustellen.

Gleichwohl ist die Ouote der garantierten Auslandsinvestitionen immer noch relativ nied-

rig; sie beträgt für Deutschland momentan ungefähr 20 %. Dies liegt zum einen darin be-

gründet, daß die nationalen Programme aufgrund ihrer politischen Zielsetzung und legisla-

tiven Einbindung verhältnismäßig starre Konditionen aufweisen und so nur träge auf ak-

tuelle Bedürfnisse der Wirtschaft reagieren können, zum anderen daran, daß für den po-

tentiellen Garantienehmer ein hoher bürokratischer Aufwand zu bewältigen ist. Diese

Nachteile der ansonsten recht leistungsfähigen nationalen Agenturen macht sich ein rasch

expandierender Markt privater Versicherer zu nutze und bietet individuell gestaltete Po-

licen für Investitionen an, die nach den Bedingungen der nationalen Programme nicht für

eine Garantie qualifizieren.

Trotz der Tatsache, daß inzwischen viele der nationalen Schemata den neuen Formen

unternehmerischer Kooperation Rechnung tragen, bleiben noch verschiedene Ansatzpunkte

für eine Erweiterung und Verbesserung des bisher existierenden Garantieangebots. Die

MIGA, die gegenwärtig von der Weltbank zu etablieren versucht wird, hat es sich u. a.

zum Ziel gesetzt, Lösungen für diese Problempunkte im Rahmen ihres multinationalen

Konzepts zur Verfügung zu stellen. Tatsächlich verspricht ihre Konzeption eine weitere

substantielle Optimierung des globalen Garantieangebots. Unter der Voraussetzung, daß die

noch ungelösten Fragen mit denen sich MIGA, v. a. im Hinblick auf die Kooperation mit

den nationalen Agenturen sowie in administrativer Hinsicht konfrontiert sieht, bewältigt

werden können, ist eine graduelle Steigerung der Direktinvestitionstätigkeit in den Ent-

wicklungsländer zu erwarten.
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Anhang I:

Liste der Länder, die nationale Kapitalanlagenversicherungen
betreiben (Stand: 31.12.1987)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Australien *
Belgien *
Bundesrepublik Deutschland *
Dänemark *
Finnland *
Frankreich *
Indien
Israel
Italien *
Japan *
Kanada *
Neuseeland *
Niederlande *
Norwegen *
Österreich *
Schweden *
Schweiz *
Spanien
Südafrika
Südkorea
USA *
Vereinigtes Königreich *

* OECD-Länder

Die Kapitalanlagengarantien dieser Länder sind mit Ausnahme von
Südkorea in der "International Union of Credit and Investment
Insurers" (Berner Union), London, zusammengeschlossen.
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Anhang II:

Tabelle "Übersicht nationaler Investitionsversicherungsprogramme",
Th. Stern, Konstanz 1988.
(Tabelle in Anlehnung an "Summary of Guarantee Scheines", OECD, In-
vesting in Developing Countries, 1978)

Land:
Nane des verant-
wortlichen Or-
gans sowie
Zeitpunkt des
Inkrafttretens

I

Bundesrepublik
Deutschland
Treuarbeit AS
1960

Frankreich
Banque Francaise du
Camerce Exterieur
IBFCEVCaTpaignie Fr.
d'Assurance oour ]e
Cannerce (CQFfiCE)nw
Japan
ttinistry of Internatio-
nal Trade and Industry
{MITI)
1967

Kanada
Export Development
Corporation (EX)
1969

a

Österreichische
Kcntrollbank (0KB)
(I960?)

Schweiz
Geschäftsstelle für
die Exportrisikoga-
rantie (GERG)
1970 Q

Vereinigtes K j n g -
reich
Export Credit Guarantet
Däpartment (ECGD)
1972

Vereinigte Staaten
Overseas Private
Investment Corporation
(OPIC)
1948

Art der gedeckten
Risiken:
a) Enteignung
b) Krieg
c) Transferrisiko
d) Sonst ig

II

a)
b)
c)
d) MDratoriun

a) bl c) Nur Kapi-
tal
d) 8FCE:MDratoriun
COFACE: Marktschiie-
ßuig f. Exporte; Än-
derung d.Inv.qesetze
a]
b) incl ."c iv i l strife
c)
d) Kreditrisiko (nur
Rohstoffindustrie)

a)
b)
c)
d) MDratoriun

a)
b)
c)

a)

b)
c)
d) Bei öffentl. In-
stitutionen: Insolven

al b) Nur fal ls GL
b) Kriegsteilnehmer
c)
d) Ggf. aushandelbar

a)
b) ev.incl."civi l st
cl
d) Vertragsbruch

(Minoral-Sector-

Versi cherungsfahi ge
Investoren:
a) Staatsangehöriger

des Heimatstaates
od.lokal inkorpo-
rierte Gesellsch.

b) Überwiegende Ge-
schäftstätigkeit
im Heimatstaat

c) Ges. mit frerder
rtinderheitsbe-
teiligung

d) Ges. mit frerder
Mehrheitsbeteil.

e) Holding
f) Mjltinationales

Konsortium

I I I

a) c)
d) Teilweiser Haf-
tungsausschltiB bei
Verlusten infolge
fr.Mehrheitsbeteil.
f ) Nur dt .Anteil
a)
c)
e) (*jr BFCE
f) Nur f rz. Anteil

a)
f) Nur jap. Anteil

( ? ) / Teilw.
möglich, wem jap
Anteil 51 % u.m.

b) Incl.Tochterges.
c) d) Njr in Höhe
des kanad."Voting-
shares" e) Falls
canad.Inv.mind. 51%)
f ) Mir Iran»* Anteil
a)
C) ?
f ) ?

a)
c) Falls Sitz in der

Schweiz
f ) Wohl nur schwei-

zer Anteil (?)

b) cd. Tochterges.
im Gastland. Nicht:
Bei "Investment -
Chanelling"; F i l ia le
eines freuten Inv.

a) c) US-Beteili-
gung mind. 95 %
e) Falls 100 1 US-
Eigentun f ) Ja,
fa l l s Holding und

DecKunqsbereich:
at weltweit
b) tiir weniger

entwickelte
Länder -

IV

bl

a) Nur COFACE
b) Nur BFCE

(Ausnarrren mög-
l ich im Mining-
Sektor)

a)

b)

a)

b)

a)

b) Vorzugsweise
Berücksichtigung
v. O t t s (Obergr.
ca. 5 700 pro K.h
Ausn.: Kleinere u.

Art der gedeckten
Investitionen:
a) Kapitalbe*^

teil igung
b) Darlehen und

laufende
Vorschüsse

c) Lizenzgebühren
und Förder -
zinsen

d) andere

(Grundsätzlich
nur "Neue" In-
vestitionen !)

V

a) b) c)
d) Bezugsrechte aus
Servicecontracts im
irdölbereich und an
Kapitalanlagan in
Jugoslawien
a)
b) Nur langfristige

Darlehen
d) Darlehensbürg-

schaften u. An-
leihen

a)
b) Nur mit langer

Laufzeit
c)

d )p roduc t ion-

a)
b)
c)
d) Managerent- und

Servicecontract,
Ausrüst.-Leasing

a)
b)
c)

a)
b)
c) In bestirrmten

Fällen

a)
b) Ab 3 J . Laufzei
c)
d) Portfolioinvest
ments ab 10 % An-
t - i i „ =mn PFH
a) b) c)
d) Service- und
Production-sharing
corrtracts; Leasing
Konzessionen aller
Art.

flechtliche Zu-
lassungskriterien:
a) Entwicklungs-

effekt
b) Zus.hang mit

den nationalen
Export

c) Einhaltung e i -
nes Gesamt-
höchstbetrags

d) Genehmgung des
Gastlandes

e) Abschluß eines
bi lat . Abkon-
mens (IFA)

f) Sonstige

VI

a
c Gesantrarman gen.
HaushaltsG (derzeit:
15 Mrd.CM inc l . Kre-
dite an EIB etc. )

a
Grds.lca. 60 IFA)
HirBFCE

b)
d) NurJEI
e Grds. bei BFCE
f) COFACE: B f . Auf.
kanitaltranrfor (in R]
a)
b
c) ? (Jap.Parlament

beschließt jähr l ic l
Hcchstbetrag)

d.
a
b)
c) S 150 Mio.

b)

a)
b)
c
e

SFr. 500 Mio.
Kam verlangt wer-
den

a
b)
c 500 Mio. Pfd.
d)

a b) Andernfalls
Verminderung d.Deckung
c) Ges.rariren 1986:
S 3.1 Mrd. d) I.d.R.
e)"OPIC-Agreement"

( in % des Be-
trags der
Bürgschaft,
wenn nicht
anders an-
gegeben)

VII

0.5 % f . al le
Risiken plus
Bearb.gebülr v.
0.1 % (bis 10
Mio.) od. udii
(max HM Tnrrri -
8FCS: 0.7 % bei
IFA u. im Mininc
Sektor. COFACE:
0.4 I bei IFA,
sonst 0.5-0.6 I

0.55 % für alle
Risikerrplus
0.7 % für Kre-
ditr isiko
*(Ausn.: 0.75 %)

max. 1 » für
alle Risiken;
0.3 % für Ein-
zelrisiko plus
1/8 Für "standby
Betrag.
0.5 % für alle
Risiken plus
0.1 % Bearbei-
tungsentgelt
(max.ÖS 3CO0,-)

Kapital: 1.25%
Gewinne: 4 % des
erwarteten Gew.
Je nach Risiko-
einschätzung Er
hrjimn rti Rpri
0.7 - 1 % je
nach Risikoein-
schätzung plus
1/4 d. Prärie f
"standby"-Betrag

Die Frärrien va-
riieren je nach
Bereich u.Risik
deckung (einzel
0 a) 0.4-0.9 %

Deckung der
Haupt surre"

"ünTaer
bewime:
aj ursprüngl.

Investition
b) Reinvestier-

te Gewinne
c) Ins Ausland

rückgeführ-
te Gewinne
(in % von a)

VIII

a) 100 % (70 %
xi Servicecontr.)
b) 50%
c) 10%/Jahr bis
max. 50 % van

a) 100%
b) BFCF: 50%

COFACE: 1C0 I
c) BFCE: 25 %

COFACE: 50 %

a) 100%
b) 100%
c) 10 % pro Jahr

(max. 100 %)

a) 100%
b) 50%
c) 150%
Insgesamt maximal
200% !

a) 90 - 100 %
b) (mit Erweite-

rung)

a) 100%
b)
c) Bis 24% des

Anfangskapitals

a) 100%
b) 100%
c) 200%
Insgesamt maximal
200% !

a) 90 % (Mjglichkt
der Erhöhung im 10t
% Innern, v . 20 J
b) 90 % c) 180 %
Insg. max. 270 %

Deckung Im Fal le des
Verlustes:

ewertungs-
rundlage

IX

Handelswert des
ntemehrtns
is zur Höhe

des Investier-
ten Kapitals

BFCE: Tilgungs-
~Tän~75% - 66«
50% (Ende der
etzten 3 Jahre]

Nicht: IFA, M-S
rrrarr- I H *
Buchwert der In-
vestition zum
entspr. Zeit-
Mikt

riigungsplan
find von Fall zi
"all aufgestellt

Buchwert der
Investition
zun entspr.
Zeitpunkt

Bei Betei l i -
gungen: Norma-
ler iilgungs-
plan (ca. 5 Xt
Jahr, f r . 1 J .
n*-h Rpninnl
Buchwert der
Investition
zun entspr.
Zeltpunkt

Buchwert der In-
vestition zun
entspr. Zeitpkt
Tilgungsplan f
"Large-scale-

ntschädigmg
n % aer aner-
CTnten ver-
uste

I

Bis 95 %

BFCE: 90%
(Ausn.: Niedri-
ger od. bis 95%,
zB Mining-Sektor
COFACE: Bis 95 J

9 0 t
(80 % bei Kre-
ditrisiko)

Bis 10 Mio.S:
85%
Über lOMIo.S:
75 %

Bis 45 t

Bis 70%

Bis 90%

Bis 90%
(Bis 100% bei
Institutionellen
Kreditgebern)

Dauer der BU-qschaft

XI |

Normal bis 15 J . , i
ausn. VerlangerunG j
im jeweils 5 J . ' •
möglich (seit 1.9. >
1936) j

BfCE: 15 Jahre j
(Ausn. 2 J . Verlan '•
gerungi Mining -
Sektor 20 J.)
COFACE: 15 Jahre
TÄusn75J.Verl.)
Bis 15 Jahre
(plus ev. Zeitrajn
zw. Investition u.
3eg1m der Ge-
schäftstätigkeit)

81s 15 Jahre

Bis 20 Jahre

Bis 15 Jahre
(Ausn. liriger)

Bis zu 15 Jahren

Bis zu 20 Jahren
(Entspr.ktiTer f .
GroBproJekte, v.a
im 01- und Gassek -
tor: 12 J . p l . 8

Anmerkung: In einigen Fällen entsprechen die generellen Klassifizierungen
dieser Tabelle nicht exakt den Vorschriften der einzelnen Pro-
gramme .


